
Mo.-Do.
14:00-18:00

Fr.-So.
10:00-19:00
Feiertag & Ferien

Änderungen vorbehalten

Durchführbarkeit gemäß den jeweils
geltenden Corona-Regeln vorausgesetzt
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Der  Gemeinderat ist 
das oberste Organ in 
den Angelegenhei-

ten des eigenen Wirkungs-
bereiches. Ihm obliegt die 
Beschlussfassung über alle 
zum eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinde gehö-
rigen Angelegenheiten, so-
weit diese nicht gesetzlich 
ausdrücklich anderen Orga-
nen der Gemeinde vorbe-
halten sind.
Der Gemeinderat  kann, 
sofern dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostener-
sparnis gelegen ist, das ihm 
zustehende Beschlussrecht 
in nachstehenden Ange-
legenheiten durch Verord-
nung dem Gemeindevor-

stand übertragen:
1. den Erwerb und die 
Veräußerung von beweg-
lichen Sachen im Rahmen 
des Voranschlages im Ein-
zelfall bis zu einem Betrag 
von drei Prozent der Sum-
me „Erträge des Ergebnis-
voranschlages Gesamt-
haushalt“ des laufenden 
Haushaltsjahres;
2. die Vergabe von Bau-, 
Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen im Rah-
men des Voranschlages, 
wenn die Kosten (bei re-
gelmäßig wiederkehren-
den Vergaben die jährli-
chen Kosten) im Einzelfall 
drei Prozent der Summe 
„Erträge des Ergebnisvor-
anschlages Gesamthaus-

halt“ des laufenden Haushalts-
jahres nicht übersteigen;
3. die Gewährung von Sub-
ventionen und anderen Zu-
wendungen im Rahmen des 
Voranschlages im Einzelfall bis 
zu einem Betrag von 0,2 Pro-
zent der Summe „Erträge des 
Ergebnisvoranschlages Ge-
samthaushalt“ des laufenden 
Haushaltsjahres, höchstens 
jedoch 10 000 Euro, sofern 
die Gewährung nicht in den 
Wirkungsbereich des Bürger-
meisters fällt;
4. das Einschreiten bei Gerich-
ten und Verwaltungsbehör-
den, sofern dies nicht zur lau-
fenden Verwaltung (§ 45 Abs. 
2 lit. c) gehört, die Bestellung 
von Rechtsvertretern sowie 
die Abgabe von Stellungnah-

men im Anhörungsverfah-
ren in bestimmten Angele-
genheiten;
5. die örtliche Festlegung 
von Nutzungsdauern der 
Vermögenswerte;

6. der Abschluss und die 
Auflösung von Miet- und 
Pachtverträgen;

7. die Gewährung von Ge-
haltsvorschüssen bis zu drei 
Monatsbezügen.

Wo in diesem Gesetz von 
Prozentsätzen der „Summe 
Erträge des Ergebnisvor- 
anschlags Gesamthaus-
halt“ gesprochen wird, sind 
darunter jene Erträge des 
Gesamthaushaltes des je-
weiligen Haushaltsjahres 
inklusive Vergütungen zu 

verstehen, die der Gemein-
derat   im Voranschlag fest-
gesetzt hat. Die berechne-
ten Wertgrenzen sind auf 
Tausender aufzurunden.
Der  Gemeinderat   kann ein-
zelne in seine Zuständigkeit 
fallende Angelegenheiten 
der örtlichen Straßenpoli-
zei durch Verordnung dem 
Bürgermeister übertragen, 
wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit 
und Einfachheit notwendig 
erscheint.
Der  Gemeinderat   kann 
seine Zuständigkeit zur 
Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten ganz, teil-

weise o. im Einzelfall auf den 
Bürgermeister übertragen:

1. die Entscheidung über 
Anträge auf Zuerkennung 
der aufschiebenden Wir-
kung im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren, sofern 
ein solcher Antrag gesetz-
lich vorgesehen ist;

2. die Entscheidung, ob 
gemäß § 14 Abs. 2 VwGVG 
von der Erlassung einer Be-
schwerdevorentscheidung 
abgesehen wird;

3. die Entscheidung, ob ein 
Widerspruch gemäß § 28 
Abs. 3 VwGVG erhoben wird.
Der Bürgermeister hat dem  
Gemeinderat über die im 
Rahmen der Zuständig-
keitsübertragung getrof-

fenen Entscheidungen in 
seiner nächsten Sitzung zu 
berichten.
(3) Werden Rechtsgeschäfte 
nach Abs. 2 Z 1 und 2 abge-
schlossen, deren Inhalte in 
einem wirtschaftlichen oder 
funktionellen Zusammen-
hang stehen, sind jährliche 
Entgelte hinsichtlich der 
Wertgrenze zusammenzu-
zählen.
Eigener Wirkungsbereich 
der Gemeinde
Der Wirkungsbereich der 
Gemeinde ist ein eigener 
und ein vom Bund oder 
vom Land übertragener.
Der eigene Wirkungsbe-
reich umfasst neben den 
im Art. 116 Abs. 2 angeführ-
ten Angelegenheiten alle 
Angelegenheiten, die im 
ausschließlichen oder über-
wiegenden Interesse der in 
der Gemeinde verkörper-
ten örtlichen Gemeinschaft 
gelegen und geeignet sind, 
durch die Gemeinschaft in-
nerhalb ihrer örtlichen Gren-
zen besorgt zu werden. Die 
Gesetze haben derartige 
Angelegenheiten ausdrück-
lich als solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Ge-
meinde zu bezeichnen. Der 
Gemeinde sind zur Besor-
gung im eigenen Wirkungs-
bereich die behördlichen 
Aufgaben insbesondere in 
folgenden Angelegenhei-
ten gewährleistet:
1. Bestellung der Gemein-
deorgane unbeschadet der 
Zuständigkeit überörtlicher 
Wahlbehörden; Regelung 
der inneren Einrichtungen 
zur Besorgung der Gemein-
deaufgaben;
2. Bestellung der Gemein-
debediensteten und Aus-

übung der Diensthoheit 
unbeschadet der Zustän-
digkeit überörtlicher Diszi-
plinar-, Qualifikations- und 
Prüfungskommissionen;
3. örtliche Sicherheitspolizei 
(Art. 15 Abs. 2), örtliche Ver-
anstaltungspolizei;
4. Verwaltung der Ver-
kehrsflächen der Gemeinde 
örtliche Straßenpolizei;
5. Flurschutzpolizei;
6. örtliche Marktpolizei;
7. örtliche Gesundheitspoli-
zei, insbesondere auch auf 
dem Gebiet des Hilfs- und 
Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungs-
wesens;
8. Sittlichkeitspolizei;
9. örtliche Baupolizei; ört-
liche Feuerpolizei; örtliche 
Raumplanung;
10. außergerichtliche Ver-
mittlung von Streitigkeiten 
in den Angelegenheiten 
des Zivilrechtswesens und 
des Strafrechtswesens;
11. freiwillige Feilbietungen 
beweglicher Sachen.
Die Gemeinde hat die An-
gelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches im 
Rahmen der Gesetze und 
Verordnungen des Bundes 
und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von 
Weisungen und unter Aus-
schluss eines Rechtsmit-
tels an Verwaltungsorgane 
außerhalb der Gemeinde 
zu besorgen. In den Ange-
legenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches besteht 
ein zweistufiger Instanzen-
zug; dieser kann gesetzlich 
ausgeschlossen werden. In 
den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches 
kommt dem Bund und 

dem Land ein Aufsichts-
recht über die Gemeinde zu.
Der Bürgermeister, die 
Mitglieder des Gemein-
devorstandes (Stadtrates, 
Stadtsenates) und allenfalls 
bestellte andere Organe der 
Gemeinde sind für die Erfül-
lung ihrer dem eigenen Wir-
kungsbereich der Gemein-
de zugehörigen Aufgaben 
dem Gemeinderat verant-
wortlich.
In den Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbe-
reiches hat die Gemeinde 
das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier 
Selbstbestimmung zur Ab-
wehr unmittelbar zu erwar-
tender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche 
Gemeinschaftsleben stören-
der Missstände zu erlassen, 
sowie deren Nichtbefol-
gung als Verwaltungsüber-
tretung zu erklären. Solche 
Verordnungen dürfen nicht 
gegen bestehende Geset-
ze und Verordnungen des 
Bundes und des Landes ver-
stoßen.
Auf Antrag einer Gemein-
de kann die Besorgung 
einzelner Angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungs-
bereiches nach Maßgabe 
des Art. 119a Abs. 3 durch 
Verordnung der Landesre-
gierung beziehungsweise 
durch Verordnung des Lan-
deshauptmannes auf eine 
staatliche Behörde übertra-
gen werden. Soweit durch 
eine solche Verordnung 
eine Zuständigkeit auf eine 
Bundesbehörde übertra-
gen werden soll, bedarf sie 
der Zustimmung der Bun-
desregierung. Soweit durch 
eine solche Verordnung 

Der Gemeinderat ist das oberste Organ jeder Gemeinde 
und er hat seine Arbeit aufgenommen, auch die Fachaus-
schüsse wurden bestellt.
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des Landeshauptmannes 
eine Zuständigkeit auf eine 
Landesbehörde übertragen 
werden soll, bedarf sie  der 
Zustimmung der Landes-
regierung. Eine solche Ver-
ordnung ist aufzuheben, 
sobald der Grund für ihre Er-
lassung weggefallen ist. Die 
Übertragung erstreckt sich 
nicht auf das Verordnungs-
recht nach Abs. 6.
(8) Die Errichtung eines Ge-
meindewachkörpers oder 
eine Änderung seiner Orga-
nisation ist der Bundesregie-
rung anzuzeigen.
Der Gemeindevorstand
Der Gemeindevorstand 
besteht in kleinen Gemein-
den aus dem Bürgermeis-
ter, dem Vizebürgermeister 
und dem Gemeindekassier, 
in Gemeinden mit über 
3000 Einwohnern aus dem 
Bürgermeister, zwei Vize-
bürgermeistern, dem Ge-
meindekassier und einem 
weiteren Vorstandsmitglied. 
Bei mehr als 10.000 Ein-
wohnern, so wie in unserer 
Gemeinde, besteht der Ge-
meindevorstand aus dem 
Bürgermeister, zwei Vizebür-
germeistern, dem Gemein-
dekassier und drei weiteren 
Vorstandsmitgliedern.
Die im Gemeinderat vertre-
tenen Wahlparteien haben 
nach Maßgabe ihrer Stärke 
Anspruch auf Vertretung im 
Gemeindevorstand.
Die Mitglieder werden 
vom Gemeinderat für seine 
Funktionsdauer gewählt; 
sie müssen, ausgenommen 
der Bürgermeister, Mitglie-
der des Gemeinderates sein 
und die Vizebürgermeister 

müssen die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen. 
Dem Gemeindevorstand 
obliegen die Vorberatung 
und Antragstellung der zum 
Wirkungskreis des Gemein-
derates gehörenden Ange-
legenheiten, sofern hierfür 
nicht besondere Ausschüs-
se zuständig sind;
der Erwerb und die Veräu-
ßerung von beweglichen 
Sachen im Rahmen des Vor- 
anschlages im Einzelfall bis 
zu einem Betrag von einem 
Prozent der Summe „Erträge 
des Ergebnisvoranschlages 
Gesamthaushalt“ des lau-
fenden Haushaltsjahres;
die Vergabe von Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträ-
gen im Rahmen des Voran-
schlages im Einzelfall, wenn 
die Kosten (bei regelmäßig 
wiederkehrenden Vergaben 
die jährlichen Kosten) ein 
Prozent der Summe „Erträ-
ge des Ergebnisvoranschla-
ges Gesamthaushalt“ des 
laufenden Haushaltsjahres 
nicht übersteigen;“
die gänzliche oder teilweise 
Abschreibung zweifelhaf-
ter oder uneinbringlicher 
Forderungen öffentlicher 
oder privatrechtlicher Na-
tur sowie die Gewährung 
einer Nachsicht oder einer 
Zahlungserleichterung fälli-
ger Abgabenschuldigkeiten 
über vier Wochen;
die Gewährung von Sub-
ventionen und anderen 
Zuwendungen im Rahmen 
des Voranschlages im Ein-
zelfall bis zu einem Betrag 
von 0,1 Prozent der Summe 
„Erträge des Ergebnisvoran-
schlages Gesamthaushalt“ 

des laufenden Haus-
haltsjahres, höchstens 
jedoch 5 000 Euro, so-
fern die Gewährung 
nicht in den Wirkungs-
bereich des Bürger-
meisters fällt die Verwal-
tung wirtschaftlicher 
Unternehmungen (§ 
71 Abs. 1), ausgenom-
men die laufende Ver-
waltung unbeschadet 
des Dienstposten- oder 
Stellenplans die Auf-
nahme von Personen, 
die fallweise, insbeson-
dere zur Erleichterung 
der Urlaubsabwicklung, 
für Krankenstandsver-
tretungen oder die als 
Saisonarbeiter auf die 
Dauer von mehr als 
drei und höchstens 
acht Monaten oder als 
Ferialarbeiter länger als 
einen Monat, längstens 
jedoch bis zu zwei Mo-
naten aufgenommen 
werden, deren Kündi-
gung sowie Entlassung.
Dem Gemeindevor-
stand obliegt ferner 
die Beschlussfassung 
in allen übrigen, ihm 
gesetzlich ausdrücklich 
vorbehaltenen Angele-
genheiten.
Dem Gemeindekassier 
obliegt die Kassen-
gebarung und Rech-
nungsführung.
Die Mitglieder des Ge-
meindevorstandes sind 
für die Erfüllung ihrer 
dem eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde 
zugehörigen Aufgaben 
dem Gemeinderat ver-
antwortlich (§ 36).

Werner Baumann
Bürgermeister

Vorstandsmitglied
Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: werner.baumann@ 
 seiersberg-pirka.gv.at

Mag. Wolfgang Cencic 
Weiteres Vorstandsmitglied

Partei: Grüne 
E-Mail: wolfgang.cencic@

gruene.at

Werner Koch
Gemeindekassier 

Vorstandsmitglied
Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: kwkoch@gmx.at

Thomas Göttfried 
1. Vizebürgermeister

Vorstandsmitglied
Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: thomas.goettfried@ 
 seiersberg-pirka.gv.at

Silvia Glatz 
Weiteres Vorstandsmitglied

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: glatz.silvia@gmx.at

Mag. Heinz Christian 
Paulmichl  

2. Vizebürgermeister
Vorstandsmitglied

Partei: ÖVP
Mail: heinz.c.paulmichl@gmx.net

Der Bürgermeister bildet mit seinen Vertretern, dem 
Gemeindekassier und den weiteren Mitgliedern den 
Gemeindevorstand

Karlheinz Ploder 
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: karlheinzploder@

hotmail.com

Die Aufgaben einer 
Gemeinde sind 
vielfältig. Von der 

Geburt über die Kinder-
betreuung, das Sicher-
stellen der Infrastruktur 
lebensnotwendiger Berei-
che wie der Wasserversor-
gung, Blackout-Absiche-
rung, Schneeräumung, 
bis hin zum Standesamt, 
Bauamt und  der zukünfti-
gen Entwicklung passiert 
vieles in Österreich auf 
Gemeindeebene. 

Dementsprechend viel 
Bedeutung hat auch das 
größte und entscheiden-
de Organ jeder Kommu-
ne, der Gemeinderat. Im 
Juni gewählt, über den 
Sommer konstituiert und 
in Fachbereiche geglie-
dert, haben jene Personen 
die Entwicklung unserer 
Gemeinde in der Hand, 
die Sie auf den nächsten 
Seiten abgebildet finden.

Aus allen aktiven Gemein-
deräten wird der Gemein-
devorstand gewählt, der 
unter dem Vorsitz des Bür-
germeisters die laufenden 
Geschäfte in monatlichen 
Sitzungen betreibt und 

den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Aufträge er-
teilt. Die zentrale Rolle da-
bei und in allen anderen 
Belangen übernimmt der 
Bürgermeister, der nicht 
nur die Gemeinde nach 
außen vertritt, sondern 
auch der Vorgesetzte der 
nahezu 200(!) Gemeinde-
mitarbeiter ist, die, egal 
ob vom Wirtschaftshof, 
der Verwaltung, der Schu-
len oder der Kindergärten 
und Ganztagesschulen, 
jeden Tag für Sie im Ein-
satz sind. 
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Hannes Sticker 
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: hannes.sticker@ 
 seiersberg-pirka.gv.at

Monika Krobatschek  
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: monika.kro@gmx.at

Mag. Johannes Pratter
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: johannes.pratter@ 

stadt.graz.at

Mag. Thomas Hofer
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: thomas.hofer@ 

gmx.at

DI (FH) Ewald Murgg
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: ewald@murgg.at

Magdalena Schlachter
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: magdalena.schlachter@

aon.at

Gabriela Immerl 
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: gabriela.immerl@ 

ams.at

Sabine Schmigelski 
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: sabine.schmigelski@ 
 chello.at

Karl Heinz Irrasch
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: heinz.irrasch@ 

gmx.at

Gerald Pratscher
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: gerald.pratscher1@ 

gmail.com

Wolfgang Schönlieb 
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: w.schoenlieb@chello.at

Georg Wusser 
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: georg.wusser@aon.at

Jasmina Gutleben
Gemeinderätin

Partei: ÖVP 
E-Mail: jasmina@ 

sauberundco.at

Ing. Walter Stoiser
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: walter.stoiser@gmx.net

Markus Grill
Gemeinderat

Partei: FPÖ  
E-Mail: markus.grill@gmx.at

Helmut Supp 
Gemeinderat

Partei: ÖVP  
E-Mail: helmut.supp@ 

gmx.at

Franz Strommer  
Gemeinderat

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: franz.strommer@aon.at

Reinhold Maier 
Gemeinderat

Partei: FPÖ 
E-Mail: reinhold1.maier@a1.net

Benjamin Ruzicka 
Gemeinderat

Partei: NEOS 
Mail: benjamin.ruzicka@neos.eu

Christine Eisner
Gemeinderätin

Partei: Grüne  
E-Mail: christine.eisner57@ 

gmail.com

Ursula Wünschl 
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: uwuenschl@hotmail.de

Ing. Josef Eibinger
Gemeinderat

Partei: ÖVP  
E-Mail: josef.eibinger@ 

eibinger.at

Rosemarie Slamar-Klaus 
Gemeinderätin

Partei: Grüne  
E-Mail: rosemarie.slamar@ 

gmx.at

Annemarie Bierbaum
Gemeinderätin

Partei: Team Baumann, SPÖ  
E-Mail: annemarie.bierbaum@

stmk.gv.at
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Gemeindepersonal-
kommission

Prüfungsausschuss

Ausschussobmann 
Werner Koch SPÖ
Obmann-Stellvertreter 
Gabriela Immerl  SPÖ
Ursula Wünschl  SPÖ
Silvia Glatz SPÖ
Mag. Heinz Christian Paulmichl  ÖVP

Ausschussobmann 
Benjamin Ruzicka Neos
Obmann-Stellvertreter 
Mag. Thomas Hofer  SPÖ
Mag. Johannes Pratter  SPÖ
Annemarie Bierbaum SPÖ
Helmut Supp  ÖVP
Christine Eisner Grüne 
Markus Grill FPÖ

Mitglieder im AusschussMitglieder im Ausschuss

FACHAUSSCHÜSSE IN SEIERSBERG-PIRKA

13 Ausschüsse beraten und empfehlen 
dem Gemeinderat

Der Gemeinderat hat 
die Möglichkeit, be-
liebig viele Fachaus-

schüsse zu individuellen 
Bereichen nach dem Ver-
hältniswahlrecht aus der 
eigenen Mitte zu wählen. 
Der Gemeinderat hat die 
Zahl der Ausschüsse, de-
ren Wirkungsbereich sowie 
die Zahl der Ausschussmit-
glieder spätestens in der 
ersten Sitzung nach der 
konstituierenden Sitzung 
festzulegen. 

Jedem Ausschuss müs-
sen mindestens drei Mit-
glieder angehören, in 
Seiersberg-Pirka gehören 
jedem Ausschuss sieben 
G e m e i n d e r a t s m i tg l i e -
der an, damit neben der 
stimmenstärksten Frakti-
on auch die ÖVP und die 

Grünen Mitglieder ent-
senden können. Würden 
in Seiersberg-Pirka die 
Ausschüsse lediglich aus 
drei Mitgliedern bestehen, 
würde aufgrund des Ver-
hältnisses nur die SPÖ und 
ÖVP Mitglieder entsen-
den können. Für die Aus-
schussmitglieder werden 
für den Fall der Verhinde-
rung Ersatzmitglieder ge-
wählt.

Neben den frei zu wäh-
lenden Ausschüssen gibt 
es auch Ausschüsse, die 
verpflichtend zu bestel-
len sind. Dazu gehört 
beispielsweise der Prü-
fungsausschuss, dessen 
Obmann automatisch 
der kleinsten Fraktion zu-
gesprochen wird. In Sei-
ersberg-Pirka wird der Prü-

fungsausschussobmann 
von den Neos gestellt.

Grundsätzlich obliegen 
den Fachausschüssen 
der ihnen zugewiese-
nen Angelegenheiten die 
Vorberatung und Antrag-
stellung für die Beschluss-
fassung durch den Ge-
meinderat. Sie haben alle 
Anträge und sonstigen 
Verhandlungsgegenstän-
de, die ihnen durch den 
Gemeinderat zugewie-
sen werden, zu beraten. 
Sie haben das Recht, im 
Rahmen ihrer Zuständig-
keit selbständige Anträge 
an den Gemeinderat zu 
stellen. Sie sind hiebei an 
keine Aufträge gebunden. 
Der Gemeinderat kann 
einzelne seiner Mitglieder 
zu Referenten der Fach-

ausschüsse bestellen. Die 
Referenten haben die Auf-
gabe, zur Vorbereitung der 
Entscheidungen des Ge-
meinderates, der Fachaus-
schüsse und des Gemein-
devorstandes Vorarbeiten, 
Erhebungen oder derglei-
chen durchzuführen. Sie 
können nur aufgrund ei-
nes entsprechenden Auf-
trages eines dieser Organe 
tätig werden.

Auf den folgenden Sei-
ten finden Sie eine Auf-
stellung der jeweiligen 
Fachausschüsse und de-
ren Mitglieder. In den fol-
genden Ausgaben des 
Gemeindekuriers werden 
die Fachausschüsse und 
deren Obleute vorgestellt.

SozialausschussKulturausschuss

RaumordnungsausschussJugend- u. Familienausschuss

VerkehrsausschussUmweltausschuss

Ausschussobfrau 
Magdalena Schlachter SPÖ
Obfrau Stellvertreter 
Gabriela Immerl  SPÖ
Sabine Schmigelski  SPÖ
Annemarie Bierbaum SPÖ
Monika Krobatschek  SPÖ
Jasmina Gutleben  ÖVP
Christine Eisner  Grüne

Ausschussobmann 
Hannes Sticker SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Werner Koch  SPÖ
Sabine Schmigelski  SPÖ
Wolfgang Schönlieb SPÖ
Ursula Wünschl  SPÖ
Mag. Heinz Christian Paulmichl  ÖVP
Rosemarie Slamar-Klaus  Grüne

Ausschussobmann 
Mag. Thomas Hofer SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Karlheinz Ploder  SPÖ
Wolfgang Schönlieb  SPÖ
Ing. Walter Stoiser SPÖ
DI (FH) Ewald Murgg  SPÖ
Ing. Josef Eibinger ÖVP
Mag. Wolfgang Cencic Grüne

Ausschussobmann 
Karl Heinz Irrasch SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Sabine Schmigelski  SPÖ
Gabriela Immerl  SPÖ
Georg Wusser SPÖ
Karlheinz Ploder  SPÖ
Jasmina Gutleben  ÖVP
Rosemarie Slamar-Klaus  Grüne

Ausschussobmann 
Gerald Pratscher SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Ing. Walter Stoiser  SPÖ
Karlheinz Ploder  SPÖ
DI (FH) Ewald Murgg SPÖ
Mag. Thomas Hofer  SPÖ
Christine Eisner  Grüne
Ing. Josef Eibinger ÖVP

Ausschussobfrau 
Silvia Glatz SPÖ
Obfrau Stellvertreter 
Monika Krobatschek  SPÖ
Gabriela Immerl  SPÖ
Franz Strommer SPÖ
Annemarie Bierbaum  SPÖ
Rosemarie Slamar-Klaus  Grüne
Helmut Supp ÖVP

Mitglieder im AusschussMitglieder im Ausschuss

Mitglieder im AusschussMitglieder im Ausschuss

Mitglieder im AusschussMitglieder im Ausschuss
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Landwirtschaftsausschuss

Rechts- u. Gewerbeausschuss

Sportausschuss

Ausschussobmann 
Franz Strommer SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Wolfgang Schönlieb  SPÖ
Ing. Walter Stoiser  SPÖ
Georg Wusser SPÖ
Hannes Sticker  SPÖ
Helmut Supp  ÖVP
Christine Eisner Grüne

Ausschussobmann 
Mag. Johannes Pratter SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Mag. Thomas Hofer SPÖ
Karl Heinz Irrasch SPÖ
Ursula Wünschl  SPÖ
Gerald Pratscher SPÖ
Ing. Josef Eibinger ÖVP
Mag. Wolfgang Cencic Grüne

Ausschussobmann 
Karlheinz Ploder  SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Gabriela Immerl  SPÖ
Karl Heinz Irrasch SPÖ
Georg Wusser SPÖ
Franz Strommer SPÖ
Jasmina Gutleben  ÖVP
Mag. Wolfgang Cencic Grüne

Mitglieder im Ausschuss

Mitglieder im Ausschuss

Mitglieder im Ausschuss

Volksschulausschuss

Gesundheits- u. Vorsorgeausschuss

Ausschussobmann 
Werner Koch SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Mag. Thomas Hofer  SPÖ
Mag. Johannes Pratter  SPÖ
Sabine Schmigelski SPÖ
Karl Heinz Irrasch  SPÖ
Mag. Heinz Christian Paulmichl  ÖVP
Mag. Wolfgang Cencic Grüne

Ausschussobmann 
Gabriela Immerl SPÖ
Obmann Stellvertreter 
Karlheinz Ploder  SPÖ
Monika Krobatschek  SPÖ
Magdalena Schlachter SPÖ
Annemarie Bierbaum  SPÖ
Jasmina Gutleben  ÖVP
Rosemarie Slamar-Klaus  Grüne

Mitglieder im Ausschuss

Mitglieder im Ausschuss

Fraktionsvorsitzende

Mag. Thomas Hofer

Markus Grill

Ing. Josef Eibinger

Mag. Wolfgang Cencic

Benjamin Ruzicka

SPÖ

FPÖ

ÖVP

NEOS

Grüne

Team  
Werner Baumann

Freiheitliche Partei 
Österreich

Österreichische 
Volkspartei

Die Grünen

NEOS

AUS DEM GEMEINDERAT

Jagdpacht-Schilling

Der Jagdpacht-Schil-
ling 2020 beträgt für 
Seiersberg € 1.500,-, 

für Pirka € 2.000,-. Daraus er-
gibt sich ein Hektarsatz von 
€ 2,14 in Pirka und € 1,90 in 
Seiersberg.  Die Anteile am 
Jagdpacht-Schilling können 
von den Grundbesitzern 
ab sofort bis einschließlich 
12.11.2020 unter Vorlage 
eines Grundbuchauszuges, 
der nicht älter als 6 Monate 
sein darf und aus welchem 
das gesamte Flächenaus-

maß zu ersehen ist, wäh-
rend der Amtsstunden im 
Gemeindeamt behoben 
werden. Nicht behobene 
Anteile verfallen nach dem 
12.11.2020 zugunsten der 
Gemeindekasse.

GEMEINDE  SEIERSBERG-PIRKA UND LAND

Heuer bis zu € 232,- 
Heizkostenzuschuss sichern

Die Gemeinde Sei-
ersberg-Pirka erhöht 
den Heizkostenzu-

schuss des Landes um  
€ 112,-, was bedeutet, dass 
Antragswerber insgesamt 
bis zu € 232,- an Fördermit-
teln vom Land und der Ge-
meinde zusammen erhal-
ten. Voraussetzung für die 
Gemeindeförderung ist das 
Entsprechen der Förder-
richtlinien des Landes. In-

formationen dazu erhalten 
Sie im Bürgerservice unter 
0316 28 21 11.

Di. 20.10.2020  - 18:30 Uhr
Di. 24.11.2020  - 18:30 Uhr
Di. 15.12.2020  - 18:30 Uhr

SEIERSBERG-PIRKA

Gemeinderatssitzungen im 
Herbst und Winter

Der Gemeinderat ist 
das höchste Organ 
der Gemeinde und 

haltet regelmäßig öffent-
liche Sitzungen ab.  Co-
ronabedingt finden diese 
in der KUSS Halle, direkt 

neben der VS Seiersberg 
statt. Eine Voranmeldung ist 
nicht nötig.

Das Gemeindeamt ist  
auch Fundamt

Neben vielen ande-
ren Aufgaben ist Ihr 
Gemeindeamt auch 

das örtliche Fundamt. Ge-
genstände können hier 
während der Öffnungszei-
ten abgegeben, sowie ab-
geholt werden. Wir bitten 
um Verständnis, dass Ge-
genstände bei der Abho-
lung erst nach detaillierter 

Beschreibung ausgehändigt 
werden können. Grundsätz-
lich werden alle Gegenstän-
de, die im Gemeindegebiet 
gefunden und abgegeben 
werden, der Gemeinde 
überbracht. Wenn also et-
was verloren geht, macht es 
Sinn, auch im Gemeindeamt 
nachzufragen.
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VERLEGUNG DER HALTESTELLE  
HAUSHAMERPLATZ

Busumkehr jetzt direkt am  
Bildungscampus

Vorschreibungen  
bequem per E-Mail

So können Sie das  
Gemeindeamt erreichen

Registrieren Sie sich und 
Sie erhalten die Ge-
meindevorschreibun-

gen in Zukunft einfach per 
E-Mail. Durch modernste 
Sicherheitsstandards kön-
nen Sie amtliche Mitteilun-
gen und Dokumente direkt 
auf Ihrem PC empfangen. 
So einfach wie ein E-Mail, 
aber so sicher wie ein per-

sönlich übergebener Brief. 
Um sich anzumelden, kli-
cken Sie auf der Gemeinde-
homepage www.gemein-
dekurier.at einfach auf den 
Link „E-Zustellung“ (rechter 
oberer Bereich) und füllen 
das vorgefertigte Formular 
aus. Bei Fragen helfen wir 
Ihnen  unter 0316/28 21 11 
gerne weiter.

Per Telefon & Fax
Mo.,Mi.,Do. 7:00 - 15:00 Uhr, Di. 7:00 - 18:00 Uhr, Fr. 7:00-11:00 Uhr

Per Mail
gde@seiersberg-pirka.gv.at

Persönlich & per Post
Mo.,Mi.,Do. 7:00 - 15:00 Uhr, Di. 7:00 - 18:00 Uhr, Fr. 7:00-11:00 Uhr

Gemeindeamt Seiersberg-Pirka
Feldkirchner Straße 21, 8054 Seiersberg-Pirka

Gemeindeamt Seiersberg-Pirka
Tel.: 0316 28 21 11, Fax: 0316 28 21 11 66

Folgende Dateitypen können geöffnet werden:

E-Mail MSG *.eml
Dokument PDF ab Version 1.35 *.pdf
 MS Word ab 2000 *.doc, *.docx
 MS Excel ab 2000 *.xls, *.xlsx
 Open Document *.odt
Grafik JPEG *.jpg, *.jpeg, *.jpe
 BMP *.bmp
 TIFF *.tif, *.tiff
 PNG *.png
Html text/html *.htm, *.html

Komprimierung *.zip

EINLADUNG ZUM

Stammtisch für pflegende  
Angehörige

Pflegestammtisch
im Sofa, Feldkirchner Straße 96
Nächste Termine: 24. Jänner | 28. Februar

Leitung:  Brigitte Schmid  
 (Dipl. Sozial- und Lebensberaterin)

Initiatorin:   Magdalena Schlachter
 (Sozialbetreuerin, Gemeinderätin)

Donnerstag

17.12.
ab 19:00 Uhr

„Oft wird auf die Angehörigen von 
zu pflegenden Personen vergessen, 
nicht bei uns. Nutzen Sie die Möglich-
keit, sich auszutauschen und Synergi-
en zu nutzen.“
Sozialausschussobfrau Magdalena Schlachter

KOSTENLOS IM GEMEINDEAMT ANMELDEN

Handysignatur

AKTUELLER STATUS AUF GEMEINDEKURIER

Corona-Info im Internet und 
bei den Eingangsbereichen 
der Gemeindeeinrichtungen

Die Handy-Signatur 
ist die elektronische 
Unterschrift, die mit 

dem Mobiltelefon geleistet 
wird. Das Handy wird so-
mit zum virtuellen Ausweis 
im Internet, mit dem man 
auch Dokumente oder 
Rechnungen digital unter-
schreiben kann.

Die Handy-Signatur funk-
tioniert mit allen Mobilte-
lefonen und ist kostenlos 
im Gemeindeamt Sei-
ersberg-Pirka zu regist-
rieren. Zur Registrierung 
werden lediglich ein Mo-

Seit vielen Monaten 
sitzt uns die Corona- 
Situation samt ihrer 

unangenehmen Folgen 
im Nacken der Welt. Wel-
che aktuelle Warnstufe in 
der Gemeinde und den 
Einrichtungen gilt, können 
Sie sowohl im Internet un-
ter www.gemeindekurier.
at sowie direkt bei den ge-
meindeeigenen Einrich-
tungen erfahren. So sind 
beispielsweise bei den 
Kindergärten eigene Am-
peln montiert, die über 
die Hygienemaßnahmen 
und den Ablauf informie-
ren. Bitte beachten Sie, 
dass die Maßnahmen un-

biltelefon mit SMS-Funkti-
on und ein amtlicher Licht-
bildausweis sowie ca. 10 
Minuten an Zeit benötigt.

Eine aktuelle Liste der An-
wendungen finden Sie auf 
www.handy-signatur.at

Der nächste Pflege-
stammtisch der 
Gemeinde Sei-

ersberg-Pirka findet am 
17.ezember 2020 von 
19:00 – 21:00 Uhr in den 
Räumlichkeiten des SOFA, 
Feldkirchner Straße 96, 
8054 Seiersberg-Pirka statt. 
Dabei wird unter anderem 
auch die Pflegedrehschei-
be vorgestellt. Pflegende 
Angehörige erhalten mit-

tels  Informationsaustausch 
und den Tipps von Exper-
ten in Sachen Pflege Un-
terstützung beim Umgang 
mit deren herausfordern-
den Aufgabe, so Initiatorin 
GR Magdalena Schlachter 
und sie ist für Fragen und 
Anregungen gerne für Sie 
da. Coronabedingt ist eine 
Voranmeldung unter 0664 
63 4 63 67 zwingend erfor-
derlich.

bedingt einzuhalten sind. 
Die Gemeinde behält sich 
vor, die Einhaltung über 
die jeweilie Hausordnung 
durchzusetzen.

In den nächsten Wochen 
rechnen die Gemein-
deverantwortlichen mit 

dem Baubeginn zum neu-
en Gemeindezentrum. Das 
erste Baulos beinhaltet 
weitreichende Grabungs-

arbeiten im Bereich des 
Haushamerplatzes dem 
zufolge musste die Bushal-
testelle im Kreisverkehr di-
rekt zum Bildungscampus 
verlegt werden.

Super-Mülli 
und der Gelbe Sack 

oder die Gelbe Tonne

Hast Du Dich auch schon 
mal mit einem Stück Abfall 
in der Hand gefragt: „„DDaarrff  
ddaass  iinn  ddeenn  GGeellbbeenn  SSaacckk??““  
Mit diesen 1100  DDiinnggeenn  tun 

sich viele schwer!

Milch-, Saftpackerl (Tetrapack) Gelber Sack

Chipsdose / Chipssackerl Gelber Sack

Kaffeeverpackung Gelber Sack

„kompostierbare“ Verpackungen Gelber Sack

Neapolitaner-Schnitten Verpackung Gelber Sack

Holzkisten (z.B. von Obst, Wein) Gelber Sack

Plastiktrinkhalm Restmüll

Plastikspielzeug Restmüll

Einweghandschuhe Restmüll

Küchenutensilien aus Plastik Restmüll

Im Gelben Sack / in der Gelben Tonne werden nur 
leere VERPACKUNGEN gesammelt. Andere Gegen-
stände aus Plastik gehören zum Restmüll oder ins ASZ.
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Dämmerungseinbre-
cher schlagen ten-
denziell in der Zeit 

von November bis Jänner 
zwischen 16 und 21 Uhr 
zu. Zu den Tatorten zäh-
len meist Wohnungen und 
Wohnhäuser, die gut an 
Hauptverkehrsrouten an-
gebunden sind und eine 
rasche Flucht ermöglichen. 
Auch Siedlungsgebiete mit 
schwer einsehbaren Grund-
stücken und ebenerdig ge-
legene Wohnungen stehen 
im Fokus. Die Täter zwän-
gen Terrassentüren auf oder 
versuchen über gartensei-
tig gelegene Fenster, Türen 
oder Kellerzugänge in das 
Wohnobjekt einzudringen. 
Dabei nutzen sie meist ein-
fache Hilfsmittel und bre-
chen mit Schraubenzieher 
oder einer Zange schlecht 
gesicherte Türen oder Fens-
ter auf.
Auch diesen Herbst und 
Winter hat sich die Poli-
zei auf dieses Phänomen 
eingestellt und wird kon-
sequent dagegen vor-
gehen. Vernetzte Ana-
lysemethoden, rasche 
Fahndungsmaßnahmen 
und Ermittlungen sowie 
Schwerpunkte beim Strei-

fendienst stehen im Mittel-
punkt. Großes Augenmerk 
wird auch heuer wieder auf 
Prävention und den Kon-
takt mit der Bevölkerung 
gelegt.

Denn durch eigene, meist 
einfache Sicherungsmaß-
nahmen, können Einbre-
cher abgeschreckt werden. 
Das bestätigen auch die 
Zahlen der Kriminalstatis-
tik: Bei rund  40 Prozent 
aller Wohnraumeinbrüche 
in den vergangenen Jah-
ren blieb es beim Versuch. 
Dem Täter gelang es also 
nicht, die Tat zu vollenden 
und Diebesgut zu entwen-
den.

Wichtig sind außerdem 
eine gute Nachbarschaft 
und gegenseitige Hilfe. 
Eine Vertrauensperson, 
die bei Abwesenheit nach 
dem Rechten sieht und 
den Postkasten entleert, 
leistet wertvolle Dienste. 
Die Polizei will aber auch 
die Menschen dazu moti-
vieren, sie bei verdächtigen 
Beobachtungen zu ver-
ständigen. Niemand soll 
sich scheuen, die nächste 
Polizeidienststelle zu kon-
taktieren oder im Notfall 

133 zu wählen. Kontakt: 
Die Spezialistinnen und 
Spezialisten der Kriminal-
prävention stehen kosten-

frei in ganz Österreich un-
ter der Telefonnummer 059 
133 zur Verfügung.

Herbstzeit bedeutet leider auch „Dämmerungsein-
bruchs-Zeit“. Die Polizei gibt Tipps, wie man es den 
Dieben schwerer machen kann. 
Generell gilt auch 2020 der Trend der letzten Jahre: 
Einbruchsdelikte nehmen ab, Betrugsfälle, zum Bei-
spiel im Internet massiv zu.

Das denken viele und 
unterschätzen so 
den Wert ihres Besit-

zes. Sie glauben, ihr Haus 
oder ihre Wohnung wäre 
für Einbrecher uninteres-
sant. Irrtum! Einbrecher 
hoffen immer auf eine loh-
nende Beute. Sie nutzen 
günstige Gelegenheiten 
wie schlecht gesicherte 
Türen und Fenster rigoros 
aus. Aber auch die Ano-
nymität, z.B. in Mehrfami-
lienhäusern oder Wohn-
siedlungen, kommt ihnen 
vielfach zugute. Oft sind es 
aber nicht die materiellen 
Werte, die den Opfern zu 
schaffen machen.
Unterschätzen Sie nicht 
die allfälligen psychischen 
Belastungen nach einem 
Einbruch. Warten Sie nicht, 
bis Sie Opfer einer Straftat 
geworden sind. Versuchen 
Sie, kriminelle Bedrohun-
gen und Gefahren richtig 
einzuschätzen, um früh-

“Bei mir gibt es doch nichts 
zu holen!”

zeitig vorbeugen zu kön-
nen. Sicherheit muss nicht 
teuer sein. Bei Diebstahl 
und Einbruch reichen oft 
schon einfache Maßnah-
men, um in vielen Fällen 
die Tat zu verhindern.
Was Diebe am wirk-
samsten abschreckt:
69% Glasbruchmelder
67% Alarmanlagen
65% Kameras, Sirenen
60% Hunde
52%  Nachbarn & Passan-
ten
Was Diebe am liebsten  
stehlen:
94 % Bargeld
63 % Schmuck
40 % Münzen, Briefe,   
 Sparbücher
30% elektronische Geräte, 
 M o b i l t e l e f o n e ,  
 Laptops, PCs
28 % Waffen

Ein Eigentumsverzeich-
nis bzw. eine Inventarlis-
te ist eine sinnvolle Sa-

che, die in keinem Haushalt 
fehlen darf. Es ist schwer, 
sich in Not- oder Krisensi-
tuationen, die sich nach ei-
nem Einbruch, Brand oder 
einem anderen Verlust von 
Eigentum einstellen, an De-
tails über seine abhanden 
gekommenen Wertsachen 
zu erinnern. In solchen Fäl-
len leistet ein gut geführtes 
Eigentumsverzeichnis wert-
volle Dienste. Eine Liste von 
Wertsachen ist eine uner-
lässliche Hilfe für die Arbeit 
der Polizei: Die Zuordnung 
von wieder gefundenen, 
gestohlenen Gegenstän-
den und die Ermittlung der 
Täterschaft werden dadurch 
erleichtert. Zusätzlich ist 
eine Wertsachenliste ein Be-
leg für die Versicherung und 
beschleunigt die Erledigung 
der Schadensmeldung bei 
der Versicherung. Auch die 
Wiederbeschaffung von 
verlorengegangenen Do-
kumenten wird durch eine 
genaue Listenführung und 
Dokumentation durch Kopi-
en wesentlich erleichtert. 

Was enthält ein richtig 
geführtes Eigentumsver-
zeichnis?

• Liste aller Wertgegenstän-

Liste von Wertsachen als unerlässliche 
Hilfe für Polizei & Versicherung

de mit Details zu Marke, 
Type, Geräte-/Seriennum-
mer, Aussehen, markante 
Merkmale (z.B. Gravuren, 
Beschädigungen) und 
Kaufpreis oder Wert

•     Liste aller Dokumente 
(Reisepass, Urkunden, Be-
scheide, Verträge, etc.) mit 
Details zu Ausstellungsbe-
hörde und Gültigkeit und 
Kopien der Dokumente

•     Dokumentation al-
ler Geldanlagen (Spar-
buchnummern notieren, 
etc.)

•     Rechnungen bzw. Kopi-
en der Rechnungen vom 
Kauf der Gegenstände

•     Fotos von Gegenstän-
den, insbesondere von 
Schmuckstücken, Kunst-
gegenständen und Anti-
quitäten

• Die richtige Aufbewah-
rung von Eigentumsver-
zeichnissen

• Das Eigentumsverzeichnis 
soll nie zu Hause aufbe-
wahrt werden! Es ist immer 
in einem Bankschließfach 
oder in einem Tresor bei 
einer Vertrauensperson 
zu hinterlegen. Vorlagen 
erhalten Sie auch in der 
Polizeiinspektion Sei-
ersberg-Pirka.

Ein sicheres Eigenheim
beginnt mit der eigenen Vorsicht 

Gemeinsam gegen 
Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, kommt es vermehrt 
zu Einbrüchen. In der Dämmerung fühlen sich die Täter sicher, doch wir sind gut vorbereitet 
und gehen verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. Wir vertrauen auf Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und versperren Sie 
Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie 
nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie Zeitschaltuhren 
für Ihre Innen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe können Einbrüche 
verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre 
Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der Telefonnummer 059 133-0 
und natürlich auf jeder Polizeiinspektion.
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Bagger und Kräne sind 
aufgefahren, Berge 
ausgehobener Erde 

türmen sich, vier Auto-
bahnbrücken geht es an 
den Kragen: Seit Anfang 
Oktober wird am  Ab-
schnitt Feldkirchen bis 
Weitendorf der neuen 
Koralmbahn gearbeitet. 
Räumlich nicht betroffen 
vom dem ÖBB-Riesenpro-
jekt, das 2025 fertig sein 
soll, ist unsere Gemein-
de Seiersberg-Pirka. Weil 
aber während der Bauzeit 
wichtige Straßen in unserer 
Region gesperrt werden, 
müssen wir zeitweise mit 
viel höherem Verkehrsauf-
kommen und damit auch 
lästigen Staus rechnen.

Während dieser Tage, in 
denen Sie Ihren aktuellen 
„Gemeindekurier“ in den 
Händen haben, dürfte es 
rund um die Koralm-Bau-
stelle bereits hoch herge-
hen: Im Bereich Wundschuh 
werden gleich drei Brücken 
über die Autobahn A 9 ab-
gerissen und dann wieder 
neu errichtet. Ursache: Die 
neue Bahnstrecke verläuft 
in diesem Bereich künftig 
östlich neben der A 9, die al-
ten Brücken haben zu wenig 
Spannweite für Autobahn 
und die neue Eisenbahn. 
Deshalb Abriss und Neubau.

A 9-Sperre während
des Wochenendes

ÖBB-RIESENPROJEKT DER KORALMBAHN-TEILSTRECKE ZWISCHEN  
FELDKIRCHEN UND WEITENDORF NIMMT FAHRT AUF:

Zuerst sind die Brücken dran

Als erstes Bauwerk fällt 
die sogenannte Pulver-
turmbrücke dem Abriss 
zum Opfer – und Opfer 
werden auch von den 
Verkehrsteilnehmern er-
wartet. Denn die immer 
stark befahrene Autobahn 
war oder ist (je nachdem, 
wann Sie den „Gemein-
dekurier“ lesen) über das 
Wochenende vom 16. 
Oktober, 22 Uhr, bis 19. 
Oktober, 5 Uhr, komplett 
gesperrt. Ausweichen: die 
lokalen Bundes- und Ge-
meindestraßen zwischen 
den Autobahnanschlüs-
sen Kalsdorf, Wundschuh 
und Wildon. Wie es dort 
zuging, kann man sich 
vorstellen.
Gleiches wird heuer noch 
mit der Brücke im Verlauf 
der Werndorfer Straße und 
der Bahnhofstraße südlich 
von Wundschuh gesche-
hen. Insgesamt sind im 
gesamten 13 Kilometer 
langen Bauabschnitt zwölf 

Brücken über die A 2 oder 
die A 9 neu zu errichten.

Was in unserer Gemeinde 
allerdings mehr zu spüren 
sein wird, ist die Sperre der 
neuen B 67 im Bereich des 
Flughafens Graz-Thalerhof, 
die vermutlich zweieinhalb 
Jahre dauern wird. Diese 
Straße zwischen Feldkirchen 
und Kalsdorf ist sehr stark 
befahren, ein Teil der betrof-
fenen Verkehrsteilnehmer, 
ob PKW- oder LKW-Len-
ker, werden wohl über Sei-
ersberg-Pirka ausweichen 
müssen. Parallel zur beste-
henden Straße und dann 
untendurch wird die 3,2 
Kilometer lange Unterflur-
trasse der Bahn gebaut. Und 
zwar in offener Bauweise: 
Erst wird ein riesiger Graben 
gezogen, den man dann 
ausbetoniert und verkleidet, 
schließlich wieder mit Erd-
reichen zuschüttet. 

Belastungen ab
2023 weniger arg

Die Rohbauten an der 
neuen Trasse, so Pro-
jektsprecher Martin-Josef 
Erhart, sollten 2023 abge-
schlossen sein. Damit wä-
ren auch die Verkehrsver-
lagerungen und die damit 
verbundenen Staus weit-
gehend vorbei. Anschlie-
ßend werden zwei Jahre 
lang die eisenbahntech-
nischen Einrichtungen in-
stalliert.

Von Seiten der betroffe-
nen GU-6-Gemeinden im 
Süden von Graz wurden 
bereits Maßnahmen ge-
setzt, um dieser gewalti-
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gen Herausforderung zu 
begegnen: Die Frequenz 
öffentlicher Verkehrsmittel 
wird gesteigert, um Auto-
fahrern das Umsteigen zu 
erleichtern. 

Die GU-6-Bürgermeister, 
darunter natürlich auch 
unser Ortschef Werner 
Baumann, sind an das 
Land Steiermark heran-
getreten, um bei der Au-
tobahngesellschaft Asfi-
nag zu erreichen, dass im 
Großraum Graz A 2 und 
A 9 ohne das „Autobahn-
pickerl“ benützt werden 
dürfen. Das Land hat den 

Wunsch an das zuständi-
ge Verkehrsministerium 
weitergeleitet. Vorerst al-
lerdings ohne Ergebnis. 
„Wir haben in dieser Frage 
noch nichts vom Minis-
terium gehört“, sagt der 
Grazer Asfinag-Sprecher 
Walter Mocnik. 

Über die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen infor-
miert künftig die ÖBB-Pro-
jektleitung die betroffe-
ne Bevölkerung ständig 
über Rundfunk, Zeitun-
gen und Verkehrsfunk. 
Die Lage kann für Leute, 
die nach Graz zur Arbeit 

fahren müssen, oft kri-
tisch werden. Also genau 
aufpassen, wenn man in 
den nächsten Monaten in 
diesem riesigen Baustel-
lenbereich unterwegs sein 
muss. Sich genau über 
Umleitungen informieren 
und Ausweichen suchen. 
Damit man nicht irgend-
wo im Stau hängenbleibt 
und seinen Arbeitsbeginn 
versäumt.
Anschließend
Pyhrn-Ausbau

Mit der Fertigstellung der 
Koralmbahn 2025 wird 
die Bautätigkeit in unserer 

Region aber nicht abge-
schlossen sein: Die Asfinag 
beginnt danach mit dem 
Ausbau der jetzt schon 
in Stoßzeiten total über-
forderten „Pyhrn“ auf drei 
Fahrspuren in jede Rich-
tung. Dauer: drei bis vier 
Jahre! 

Was sich dann auch auf 
Seiersberg-Pirka massiv 
auswirken wird. Positiv wie 
negativ.

4 Bau-Information Graz – Weitendorf

Das letzte Puzzlestück der Koralmbahn

Es ist der letzte große Roh-
bauabschnitt, der entlang 
der 130 km langen Koralm-
bahn in Angriff genommen 
wird. Bis zur Fertigstellung 
der neuen Hochleistungs-
strecke entstehen in den 
kommenden Jahren zwi-
schen Graz und Weitendorf 
gleich mehrere Aus- und 
Neubauten: Dazu gehören 
der viergleisige Ausbau der 
Strecke zwischen Graz Don 
Bosco und Feldkirchen-
Seiersberg, eine 13 Kilome-
ter lange Neubaustrecke 
zwischen Feldkirchen und 
Weitendorf sowie die An-
bindung der Koralmbahn 
an den Güterterminal Süd 
(Cargo Center Graz). Zusätz-
lich werden die Haltepunkte 
Graz Don Bosco, Puntigam 
und Feldkirchen-Seiersberg 
adaptiert und für die Kor-
almbahn fit gemacht.

Mehr Komfort

Gemeinsam ermöglichen diese Inve-
stitionen eine lückenlose Führung der 
Koralmbahnverkehre und sorgen gleich-
zeitig für ein Höchstmaß an Umwelt- und 
Lärmschutz. Darüber hinaus profitieren 
die S-Bahn Verbindungen und der Zugang 
zum Fernverkehr von mehr Komfort, mehr 
Sicherheit und der Möglichkeit einer hö-
heren Verkehrsverdichtung.

Die Feste Fahrbahn beim Hengsbergtunnel wurde fertiggestellt

©
 Ö

BB

Etappenweise Umsetzung

Zeitlich werden die Arbeiten auf mehrere Etappen 
aufgeteilt. Den Beginn machte der viergleisige 
Ausbau zwischen Graz Don Bosco und Feldkir-
chen-Seiersberg. Die Inbetriebnahme erfolgt 
schrittweise in den Jahren 2020 und 2023. Die 
Bauarbeiten für die Neubaustrecke zwischen Feld-
kirchen und Weitendorf beginnen voraussichtlich 
im September 2020. Die Gesamtfertigstellung der 
Koralmbahn ist im Jahr 2025 vorgesehen.

KALSDORF

FLUGHAFEN GRAZ

FELDKIRCHEN /
SEIERSBERG

DON BOSCO

GRAZ HBF

GKB

GKB

GRAZ

REGIONALSTRECKE
WERNDORF–WEITENDORF

WERNDORF

PUNTIGAM

WEITENDORF

HENGSBERG

Ostbahn

WUNDSCHUH (GÜTERBAHNHOF)

Koralmbahn-Abschnitt 
Graz– Weitendorf
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Weitendorf

Wettmannstätten
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Vollausbau (2. Stufe)

in Betrieb

Tunnel

Haltepunkte

QR-Code auf Smartphone einscannen 
und online informieren

www.oebb.at/koralmbahn
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ZANKAPFEL HUND

Die meisten Beschwerden 
betreffen Hunde(halter)

Insgesamt 684 Hunde gibt 
es in unserer Gemeinde. 
Rechnet man diese Zahl 

auf die Einwohner hoch, 
kommen 17 Bürgerinnen 
und Bürger auf einen Hund. 
Das entspricht ca. 5% der 
Bevölkerung. 
Eine geringe Anzahl mit 
großem Konfliktpotential, 
wie sich aus der Statistik der 
Ordnungswache liest. Dabei 
sind oftmals die selben drei 
Ärgernisse der Anlass für die 
Beschwerde. Zum einen un-
gebührliches Hundegebell, 
weiters das Missachten der 
Leinenpflicht und zuletzt 
das leidige Thema mit dem 
Gackerl, welches nicht or-
dentlich entsorgt wird. Mit 
der Gewissheit, dass der 
Großteil der Hundehalter in 
unserer Gemeinde vorbild-
lich und rücksichtsvoll  nicht 
nur ihrem Vierbeiner ge-

genüber sondern auch der 
Umgebung agieren, dürfen 
wir nachfolgend für die we-
nigen Hundesackerl- und 
Leinenverweigerer zusam-
menfassen:

Hundegebell

In Sachen Hundegebell fin-
det sich im Leitfaden eine 
Faustregel: Zehn Minuten 
lautes Gebell am Stück gel-
ten in Wohngebieten als 
zumutbar. Länger als 30 Mi-
nuten am Tag sollte das aber 
nicht gehen. Was in erster Li-
nie hilft, ist ein Gespräch mit 
dem Nachbarn. Führt dies 
zu keiner Verbesserung, ist 
die Bezirkshauptmannschaft 
die richtige Institution oder 
der Tierschutzbund. Oft ist 
ständiges Gebell auch da-
rauf zurückzuführen, dass 
das Tier nicht artgemäß ver-
sorgt wird und z.B. zu wenig 

In den Sommermonaten schnellen nicht nur die Tem-
peraturen in die Höhe, sondern auch die Zahl der Be-
schwerden. Diese betreffen oft die unmittelbaren Nach-
barn. Noch mehr ärgern sich Bürgerinnen und Bürger 
aber über einzelne Besitzer von Vierbeinern.

Bewegungsfreiheit hat. Auf-
schluss darüber gibt auch 
das Tierschutz- und Tierhal-
tegesetz. Wird ein Hund in 
einer Wohnung gehalten, 
werden noch strengere 
Maßstäbe gesetzt. 

Leinen- bzw. Maulkorb-
pflicht

Gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen sind die 
Halterinnen bzw. Halter 
oder Verwahrerinnen bzw. 
Verwahrer von Tieren ver-
pflichtet, Tiere in einer Wei-
se zu beaufsichtigen oder 
zu verwahren, dass dritte 
Personen weder gefährdet 
noch unzumutbar belästigt 
werden.
Die Halterinnen/Halter oder 
Verwahrerinnen/Verwahrer 
von Tieren haben diese in 
einer Weise zu beaufsich-
tigen oder zu verwahren, 
dass dritte Personen weder 
gefährdet noch unzumut-
bar belästigt werden.
Die Halterinnen/Halter oder 
Verwahrerinnen/Verwahrer 
von Hunden haben dafür 
zu sorgen, dass öffentlich 
zugängliche, insbesondere 
städtische Bereiche, die stark 
frequentiert werden, wie z. 
B. Geh- oder Spazierwege, 
Kinderspielplätze, Freizeit-
anlagen oder Wohnanlagen, 
nicht verunreinigt werden.
Hunde sind an öffentlich 
zugänglichen Orten, wie auf 
öffentlichen Straßen oder 
Plätzen, Gaststätten, Ge-
schäftslokalen und derglei-
chen, entweder mit einem 
um den Fang geschlosse-
nen Maulkorb zu versehen 
oder so an der Leine zu 
führen, dass eine jederzeiti-
ge Beherrschung des Tieres 
gewährleistet ist. In öffentli-

chen Parkanlagen sind Hun-
de jedenfalls an der Leine 
zu führen. Ausgenommen 
sind Flächen, die als Hunde-
wiesen gekennzeichnet und 
eingezäunt sind. Der Maul-
korb muss so beschaffen 
sein, dass der Hund weder 
beißen noch den Maulkorb 
vom Kopf abstreifen kann. 
Der Maulkorb oder Leinen-
zwang gilt nicht für Hunde, 
die zu speziellen Zwecken 
gehalten werden und die 
Sicherung des Hundes mit 
Maulkorb oder Leine  der 
bestimmungsgemäßen Ver-
wendung entgegensteht. 
Zu diesen Hunden zählen 
insbesondere Jagd- , Thera-
pie- und Hütehunde sowie 
Diensthunde der Exekutive 
und des Militärs und Ret-
tungshunde.
Hundekotentsorgung

Hundehalter sind laut § 92 
Abs. 2 der österreichischen 
Straßenverkehrsordnung 
verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass die Gehsteige und 
Gehwege sowie Fußgän-
gerzonen und Wohnstra-
ßen von Hundekot nicht 
verunreinigt werden –  dies 
gilt auch in Hundezonen. 
Nach § 99. Strafbestimmun-
gen Absatz 4g ist eine Ver-
waltungsübertretung laut 
dem Gesetzgeber mit einer 
Geldstrafe bis zu 72 Euro, im 
Fall ihrer Uneinbringlichkeit 
mit Freiheitsstrafe bis zu 48 
Stunden, zu bestrafen, wer 
Straßen gröblich verunrei-
nigt oder als Besitzer oder 
Verwahrer eines Hundes die 
in § 92 bezeichnete Sorg-
faltpflicht verletzt. Ebenfalls 
zu unterlassen ist das Ver-
schmutzen von Kinderspiel- 
oder Sportplätzen. 

KOLUMNE DER KLIMASCHUTZBEAUFTRAGTEN 
DER GEMEINDE

Klimaschutz kann jeder!

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, liebe 
Klimainteressierte, 

seit 01. Juli 2020 habe 
ich die verantwor-
tungsvolle Aufgabe als 
Klimaschutzbeauftrag-
te übernommen und 
widme mich seither 
um kommunale Projek-
te und Aktivitäten rund 
um die Themen Klima-
schutz und –anpas-
sung, damit wir auch 
für unsere nächsten 
Generationen künftig 
hin ein lebenswertes 
Seiersberg-Pirka er-
möglichen können. 
Generationen ist hier-
bei schon das Stich-
wort: um unser Klima 
zu schützen, brauchen 
wir keine Profis sein, 
das kann jeder. Es sind 
oft die kleinen Din-
ge, die Großes leisten, 
wenn es einfach nur 
mehrere machen. Aus 
diesem Grund ist es 
unser Ziel, für dieses 
Thema ein starkes Be-
wusstsein zu bilden, 
um gemeinsam diese 
langfristige Aufgabe 
meistern zu können. 
Im Zuge der europä-
ischen Mobilitätswo-
che werden wir den 
Schulanfang nutzen, 
um unseren Kleinsten 
in den Kindergärten 
und Volksschulen auf 
spielerische Art die be-
wusste Nutzung von 
Fuß- und Radwegen, 

sowie den öffentlichen 
Verkehr näher zu bringen. 
In Zusammenarbeit mit 
der Energie Steiermark 
ist auch eine Ausbildung 
zu „Energieschlaumeiern“ 
geplant, in der ein ener-
gie- und umweltbewuss-
tes Handeln sensibilisiert 
werden soll. Aber nicht 
nur die Kleinen dürfen ih-
ren Beitrag dazu leisten – 
für die Großen unter uns: 
am 22. September war üb-
rigens autofreier Tag.  

Klimaschutz kann jeder. 
Ich freue mich auf Ihre ak-
tive Unterstützung, diesen 
in Seiersberg-Pirka mit Ih-
nen gemeinsam voran-
bringen zu können, Ihre 
Jasmin Rieberer-Stangl

Für Fragen und Anregun-
gen stehe ich Ihnen gerne 
per Email unter umwelt@
s e i e r s b e rg - p i r k a . g v. a t 
oder telefonisch unter 
0316/28 21 11 -18 zur Ver-
fügung.
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ScDie Entsorgung über 

Altölkübel schützt 
nicht nur die hausei-

genen Leitungen, sondern 
sorgt auch dafür, dass das 
biologische Gleichgewicht 
nicht gestört wird. Für die-
ses Engagement erhalten 
die umweltbewussten Ent-

1 Fl. Rapsöl für min. 5l Altspeiseöl

sorger nach Verfügbarkeit 
von der Gemeinde eine Fla-
sche Rapsöl. Wobei min. 5 
Liter Altspeiseöl im Ölkübel 
direkt beim Altstoffsammel-
zentrum in der Feldkirchner 
Straße 96, während den 
Öffnungszeiten abgegeben 
werden müssen.

Altes Speiseöl gehört in den Fetty-Kübel und 
nicht in den Kanal. Wer sich daran hält, wird 
in Seiersberg-Pirka belohnt

ALTÖLSAMMELN ZAHLT SICH AUS

 

 

Ja!
•   Aludosen
•   Weißblechdosen
•   Getränkedosen
 •    Tierfutterdosen, -schalen
•   Konservendosen 
•   Tuben aus Metall 
 •    Verschlüsse aus Aluminium und Metall
•    Metalldeckel (z.B. von Joghurtbechern, 

  von Marmeladegläsern)
 •   Alufolie, Stanniolpapier
•    Lackdosen (nur wenn restentleert!)
•       Spraydosen (nur wenn restentleert!)

•    Kleineisenteile (z.B. Nägel, Kochtöpfe, 
Essbesteck, Beschläge)

 •   KFZ- und Maschinenbestandteile
•   Jalousien
 •   Eisenwerkzeug, Eisengitter
•   Blechteile
 •   Drahtgefl echte bzw. Drähte
•   Rohre

In die Blaue Tonne kommen nur leere 
Metallverpackungen - SONST NICHTS!

METALL-
VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGENMETALL-

VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGEN

METALL-
VERPACKUNGEN

Nein!

Bitte bringen Sie alle Ihre 
Kleineisenteile mit dem übrigen 
Alteisen ins Altstoffsammel-
zentrum oder zur Alteisen-
Sammlung in der Gemeinde.

www.awv.steiermark.at

DAS GEHÖRT IN DIE BLAUE TONNE 
FÜR METALLVERPACKUNGEN:

DAS GEHÖRT NICHT IN DIE BLAUE TONNE 
FÜR METALLVERPACKUNGEN:

Kleineisenteile werden in österreichischen Stahlwerken zu 100 Prozent 
stoffl ich verwertet und liefern somit einen wichtigen Beitrag für eine 
nachhaltige Ressourcenwirtschaft.

Bitte beachten Sie, dass pro Haushalt nur eine be-
grenzte Anzahl an Flaschen ausgegeben werden kann.

Jasmin Rieberer-Stangl, MSc 
ist Klimaschutzbeauftragte der 

Gemeinde Seiersberg-Pirka und 
gerne für Sie da!
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Starkregenereignisse 
fordern Menschen 
und Kanalsysteme ge-

genwärtig bis zum Rand 
ihrer Belastbarkeit. Dass 
dabei auch das Kanalnetz 
immer wieder überflu-
tet wird, muss nicht sein. 
Denn auch wenn gegen 
die Regenmassen von 
Oben nichts auszurichten 
ist, liegt es in der Hand 
von verantwortungsvollen 
Hausbesitzern, das Kanal-
system nicht zusätzlich zu 
belasten und zum Kollaps 
zu treiben. Gefordert ist je-
der, verpflichtet auch und 
trotzdem leiten rund 4.000 
Haushalte im Verbandsge-
biet das Wasser von ihren 
Dach- oder Hofflächen di-
rekt in den Schmutzwas-
serkanal und machen sich 
damit strafbar.

Trennen statt mischen

Es ist wie immer eine Frage 
des Systems, denn geht es 
um den Kanalbau, gilt es 
sich zu entscheiden: Misch-  
oder Trennsystem. Verein-
facht dargestellt wird beim 
Trennsystem zwischen 
Oberflächenwässer und 
Schmutzwässer getrennt, 
beim Mischsystem nicht. 

Der Abwasserverband 
Grazerfeld hat sich bei 
dessen Gründung für ein 

REIN IN DEN KANAL UND WEG MIT MÜLL UND OBERFLÄCHENWÄSSER – DAS IST 
VIELERORTS METHODE, SCHADET ABER EINEM LETZTLICH SELBST

Schiff Ahoi im  
eigenen Keller

Trennsystem entschieden 
und das mit gutem Grund. 
Denn das Gebiet von Sei-
ersberg-Pirka über Kalsdorf 
bei Graz bis Wildon ist eines 
der größten Grundwas-
serreservoirs der Alpen-
republik und eine wahre 
Schatzkammer des wert-
vollen Lebensmittels. Ein 
weiterer Vorteil des Trenn-
systems ist, dass es keiner 
mannshohen Stollen in 
die Erde bedarf, was Häusl- 
bauer und Grundstücksei-
gentümer gleichermaßen 
erfreuen dürfte - sind doch 
die Herstellungskosten we-
sentlich geringer und das 
ohnedies angespannte 
Hausbau-Börserl weniger 
belastet.
Wissen schützt

Soviel zur Technik, doch 
nun von vorn: Wenn der 
Kanal übergeht, ist zumeist 
schnell ein „Schuldiger“ ge-
funden: Der Abwasserver-
band. Die Rohre wären zu 
klein und die Infrastruktur 
wie Pumpstationen und 
Co. wären zu schwach - ist 
man sich schnell einig. Weit 
gefehlt, denn weder Rohr-
durchmesser noch Durch- 
laufgeschwindigkeit sind 
zu klein für das Trennsys-
tem.Vielmehr sind es tau-
sende Hektoliter Oberflä-
chenwässer, die binnen 

weniger Sekunden direkt 
vom Dach oder den Hofflä-
chen in den Kanal gespült 
werden, anstelle auf dem 
eigenen Grund zur Verrie-
selung gebracht bzw. in 
eine eventuell bereits er-
richtete oder in Planung 
befindliche öffentliche 
Ober f lächenentwässe -
rungsanlage eingeleitet zu 
werden.

Wer denkt, er könne sich 
mit der Einleitung ins 
Schmutz wassersystem 
des lästigen Problems der 
Eigenverrieselung entledi-
gen und sich auf Kosten der 
Nachbarn „durchwursch-
teln“, denkt kurzsichtig und 
sieht sich permanent der 
Gefahr ausgesetzt, bei ei-
ner der regelmäßig statt-
findenden Kontrollen - die 

der Verband durchführen 
muss - aufgedeckt zu wer-
den. Ist dies der Fall, steht 
die Baubehörde in der 
Pflicht und muss die Besei-
tigung vorschreiben.

Kluge Häuslbauer sor-
gen vor

Das muss aber nicht sein, 
denn kluge Hausbesitzer 
lesen ihren Baubescheid 
und sorgen rechtzeitig 
vor. Das ist im Rahmen des 
Bauvorhabens nicht nur 
einfacher, sondern auch 
günstiger und damit allen 
gedient. 

Auch Spätberufene kön-
nen reagieren und sich auf 
das Know-how des Abwas-
serverbandes verlassen, 
wenn es darum geht, eine 
möglichst kostengünsti-

ge Lösung zu erwirken. 
Zögern Sie nicht, denn 
tendenziell werden die 
Starkregenereignisse zu-
nehmen.

Rückstauklappe schafft 
Sicherheit

Verantwortungsvolle Haus-
besitzer warten ebenfalls 
nicht ab, bis sie im mit Fä-
kalwasser überfluteten Kel-
ler in See stechen können, 
sondern sorgen mit einer 
Rückstausicherung für ein 
gutes Gewissen und tro-
ckene Räume. Diese schon 
für wenige hundert Euro 
erhältlichen, zum Teil me-
chanischen Helfer halten 
dicht und den Keller sau-
ber. Informationen dazu 
bekommen Vordenker 
vom Installateur.

Selbstkontrolle schützt 
vor Sorgenfalten

Wer hat nicht andere Sor-
gen als bei jedem Wetter-
guss Nachschau zu hal-
ten, ob der Kanal im Keller 
dicht hält oder man beim 
Falscheinleiten von Ober-
flächenwässern ertappt 
und dann zur Kassa gebe-
ten wird. Befreien Sie sich 
davon und überprüfen Sie, 
ob Ihre Oberflächenwässer 
nicht in den Schmutzwas-
serkanal eingeleitet wer-
den und ihre Rückstauklap-
pe funktioniert, wie das 
auch über 80% der Haus-
besitzer tun, denn eines ist 
klar: Auf Sorgenfalten im 
Gesicht und Fäkalien im 
Haus kann jeder gut ver-
zichten.

 

Feuerlöscher 
Überprüfung 

FF Pirka-Windorf 

25.10.2020 
 

9:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

beim Rüsthaus Windorf 
 Aufgrund der aktuellen Situation können wir heuer 

leider keinen Tag der offenen Tür veranstalten. 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit den zweijährigen 
Überprüfungsintervall Ihrer Feuerlöscher 
einzuhalten. 

Die aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung 
(Abstand halten, MNS Tragen, ect.) sind bitte 
einzuhalten! 

Ihre FF Pirka-Windorf 

Altstoffsammelzentrum der Gemeinde
Feldkirchner Straße 96, 8055

Feuerlöscherüberprüfung 
der Gemeinde

Samstag

31.10.
ab 8:00 Uhr

Die  Feuer-
l ö s c h e r -
überprü-

fung in unserer 
Gemeinde, wel-
che von der Firma  
Weinrauch durchgeführt 
wird, findet auch in diesem 
Jahr im Altstoffsammelzen-
trum,  Feldkirchner  Straße  
96,  8055  Seiersberg-Pirka 
statt. Die   Überprüfung   fin-

det   am   Samstag,   
den   31.10.2020 in   

der Zeit von 08:00 - 
12:00 Uhr statt.    Die    

Überprüfngsgebühr 
pro Feuerlöscher beträgt 

€  4,40  und  ist  vor  Ort  
zu  entrichten. Zuvor kön-
nen Sie Ihren Feuerlöscher 
schon am 25.10.2020 im 
Rüsthaus der FF Pirka über-
prüfen lassen.

Unglaublich! Bei Regenereignissen wie jenen der letzten Tage wird das Kanalsystem von einem einzigen dachwassereinleitenden Haus mit 1.600l pro Regenereignis 
belastet – das sind 41x mehr als von einem Bescheid konformen Einfamilienhaus mit 3 Personen. Die traurige Folge: Überflutete Schmutzwasserkanäle und Keller.

Leitet 

390 l/Tag 
Schmutzwasser 

in den Kanal

Leitet 

16.000l 
pro Regenereignis

Mischwasser
in den Kanal 

GUT & SICHER FÜR 
HAUS, KANAL & 

NACHBARN VERBOTEN, GEFÄHRLICH 
 KANN KANAL & 

NACHBARN 
SCHADEN

Konformes
Haus inkl. 
Rückstausicherung

Haus, dass Ober-
�ächenwässer in 
der Kanal einleitet

Rückstau-
sicherung

schützt vor Wassereintritt 
über den Hauskanal

Bescheidkonform 
wird das Regen-
wasser verrieselt 
oder in eine 
Ober�ächen-
entwässerungsan-
lage eingeleitet

Alle Ober�ä-
chenwässer 
werden in den 
Schmutzwas-
serschacht 
geleitet.
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SCHULSTARTSACKERL

Alles Gute zum Schulbeginn

GEMEINDEMITARBEITER/IN GESUCHT

Stellenausschreibung

Der "Ernst des Le-
bens" kann auch 
Spaß machen, heißt 

es in Bezug auf die ers-
ten Volksschultage in Sei-
ersberg-Pirka, denn der 
Gemeindevorstand hat für 
die jungen Taferlklassler 
der Gemeinde ein eigenes 
Schulstart-Entdecker-Sa-
ckerl geschnürt und an 
die rund 140 Schülerinnen 
und Schüler der ersten 
Klassen unserer Volksschu-
len übergeben. 

Neben Malsachen, Spitzer 
und Radierer finden sich 

im Baumwoll-Turnsäck-
chen, welches sich leicht 
beschriften lässt, auch 
eine Broschüre über den 
sicheren Schulweg und 
eine Trinkflasche (natürlich 
BPA-frei). Das Schmuck-
stück ist dabei jedoch das 
eigens gestaltete Ausmal- 
und Vorlesebuch, das al-
lerhand Nützliches über 
unsere Gemeinde zu be-
richten weiß. 

Der Gemeindevorstand 
wünscht viel Spaß beim 
Entdecken und einen gu-
ten Schulstart für ALLE!

Erstes Ausmalbuch der Gemeinde für unsere Volks-
schul-Starter ist Teil des Schulstartsäckchens

Das Baumwoll-
säckchen dient als 

Turnbeutel, das 
Malset mit Radier-

gummi und Spitzer 
zum Ausmalen des 

Buches und die 
Trinkflasche zum 
Durstlöschen. So 

macht der Schulstart 
doppelt Spaß.

WARNWESTENAKTION

Gemeinde macht Taferlklassler 
auch heuer im Straßenverkehr 
sichtbarer

Dass der Gemeinde die 
Sicherung der Schul-
wege wichtig ist, 

machen massive Verbesse-
rungen im Bereich der am-
pelgeregelten Feldkirchner 
Straße, dem eigens errich-
teten Brückenbauwerk in 
der Robert-Koch-Straße 
oder der Sicherung und 
Beruhigung im Bereich der 
Rauscherstraße während 
der Ferienmonate deutlich 
sichtbar.

Um Sichtbarkeit im Stra-
ßenverkehr geht es auch 
bei der Warnwestenverteil-
aktion für alle Taferlklassler 
durch Bürgermeister Wer-
ner Baumann und GR Wer-
ner Koch.

Baumann unterstreicht da-
bei die Gefahren für Kinder 
durch immer höher wer-
dende Autos, abgelenkte 

FahrerInnen und der früher 
beginnenden Dämmerung 
im Herbst. Gut sichtbare 
Kleidung und eine erhöhte 
Aufmerksamkeit aller Teil-
nehmer ist dabei unerläss-
lich, so der Ortschef.

Auch für Schulausflüge 
ist die Warnweste mit Ge-
meindewappen und be-
sonderen Reflektorstreifen 
bestens geeignet, die alle 
Kinder auch mit nach Hau-
se nehmen können.

In einer schnell wachsen-
den Gemeinde gibt es lau-
fend Verbesserungsbedarf 
bei der Sicherung von im-
mer neuen Schulwegen. 
Die Gemeinde wird auch 
weiterhin ein besonderes 
Augenmerk darauf legen 
und wünscht allen eine si-
chere unfallfreie Schulzeit, 
so der Bürgermeister.

GUT ZU WISSEN

Sichere Schulwege

Sichere Wege für Kin-
der zu schaffen ist ein 
zentrales Anliegen der 

Gemeinde Seiersberg-Pir-
ka. Weitreichende Schu-
lungsmaßnahmen und 
kluge Verkehrslösungen 
sowie die dezentrale An-
siedelung von Einrich-
tungen sind dabei das 
bewährte Erfolgskonzept 
der Gemeinde. Es geht 
dabei nicht um einmalige 
Lösungen, sondern um 
einen fortlaufenden Pro-
zess, der regelmäßig eva-
luiert werden muss und 
an die Bedürfnisse der 
Schüler anzupassen ist, so 
die Verantwortlichen der 
Gemeinde. Dabei verän-
dern sich nicht die Anfor-
derungen an Schulwege 
selbst, sondern deren 
Routen, die durch Neuan-
siedelungen entstehen. 
Werner Koch und Werner 
Baumann verfolgen dabei 
eine langfristige und vor- 
ausschauende Strategie 
und blicken auf wichtige 
Leuchtturmprojekte in die-
sem Zusammenhang der 
letzten Jahre zurück. Die 
Schaffung neuer, kleinerer 
Einrichtungen gehört da-

bei ebenso zum Gesamt-
konzept wie zum Beispiel 
die Bahnunterführung im 
Bereich Robert-Koch Str./
Heidenreichsiedlung, die 
einen sicheren Schulweg 
zur VS-Seiersberg für die 
Zukunft garantiert. In den 
letzten Monaten wurden 
die Schulwege in Koopera-
tion mit dem Elternverein, 
der Polizeiinspektion und 
den Experten des Kurato-
riums für Verkehrssicher-
heit begangen und eva-
luiert. Das Ergebnis kann 
sich dabei sehen lassen, 
so die Verantwortlichen, 
die unserer Gemeinde un-
ter Berücksichtigung der 
Verkehrssituation hervor-
ragende Schulwegmaß-
nahmen attestiert. Damit 
nicht genug, bereits in der 
ersten Schulwoche erfolgt 
die nächste Sensibilisie-
rungsmaßnahme im Rah-
men der Mobilitätswoche, 
so Jasmin Rieberer-Stangl 
von der Gemeinde, denn 
zu den Taferlklasslern in Pir-
ka kommt das beliebte Ver-
kehrs-Maskottchen Helmi 
mit vielen Informationen 
zum Thema „sicherer Schul-
weg“ auf Besuch.

Die Gemeinde Sei-
ersberg-Pirka sucht 
eine/n engagierte/n 

Mitarbeiter/In für den Be-
reich 
Wirtschaftshof –  
Ortsbildpflege
(Landschaftsgärtner)

Allgemeine Vorausset-
zungen

• Erfüllung der allgemeinen 
Anstellungserfordernisse 
(gem. dem Steiermär-
kischen Gemeinde-Ver-
tragsbedienstetengesetz)

• Deutschkenntnisse zum 
Lesen und Verstehen der 
Arbeitsanweisung

• Bei männlichen Bewer-
bern der abgeleistete Prä-
senzdienst 

• Teamfähigkeit, Selbst-
ständiges Arbeiten

Berufliche Ausbildung

• Abgeschlossene Berufs-
ausbildung als Gärtner/
Landschaftsgärtner ist 
Voraussetzung

• Einschlägige Berufserfah-
rung von Vorteil

• Führerschein der Klasse C 
(Fahrpraxis erwünscht)

• Staplerschein von Vorteil
• Vollzeitstelle (40 Stunden 

pro Woche)

• monatliches Mindestge-
halt vor Anrechnung et-
waiger Vordienstzeiten: € 
2.011,54 brutto

• Die Bereitschaft zum Leis-
ten von Überstunden 
und von eventuell Bereit-
schaftsdiensten wird vor-
ausgesetzt

Bei Interesse übermitteln 
Sie bitte Ihre aussagekräf-

tige Bewerbung, beste-
hend aus Vorstellungs-
schreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse, bis spätestens 
zum 31.10.2020 per Post 
an das Gemeindeamt 
Seiersberg-Pirka, Feld-
kirchner Straße 21, 8054 
Seiersberg-Pirka oder per 
E-Mail an die Adresse perso-
nal@seiersberg-pirka.gv.at

Archivbild von der Übergabe 2018 mit Verkehrsprofi Ing. Erich Pilz.  
 Aufgrund der Coronasituation wurden die Warnwesten direkt  ausgehändigt.

Archivbild von der Übergabe 2018 mitBgm Baumann und GR Koch.  
 Aufgrund der Coronasituation wurden die Säckchen direkt  ausgehändigt.
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Sabine Hauser-Wenko

Die SOFA Kolumne der Gemeinde Seiersberg

Glauben Sie mir, mir geht die ständige Corona-Diskussion 
ebenso wie vermutlich Ihnen auch auf den Wecker und da-
her starte ich heute meinen Aufruf hin in Richtung „Raus aus 
der Schockstarre! Zurück ins Leben!“
Auch wenn die aktuelle Arbeitslosenrate hoch ist und Kurz-
arbeit hoch im Kurs steht – unser Gesundheitssystem funk-
tioniert noch und es ist zu keinen großflächigen Ausfällen 
gekommen. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Me-
dikamenten läuft reibungslos.
Natürlich, wir haben alle mit Einschränkungen zu kämpfen 
- bisher hab ich auch noch niemanden getroffen, der den 
Mund-Nasen-Schutz gern trägt – doch wenn wir ehrlich 
sind, können wir doch froh sein, dass wir in vielen Bereichen 
annähernd Normalität erleben. Und – Hand aufs Herz – wir 
sind die letzten Jahrzehnte über einfach so verwöhnt wor-
den und vieles, was eigentlich Luxus ist, zählen wir zur Nor-
malität! 
Ich persönlich erlebe dieses Jahr als Erinnerung an so etwas 
wie Bescheidenheit, an Entschleunigung und auch Dank-
barkeit. Ich bin extrem dankbar, dass Sofa so gut durch das 
Jahr gekommen ist und wir die Krise sogar nutzen konnten, 
neue Bereiche aufzutun. 
Keine(r) meiner MitarbeiterInnen oder jemand aus deren 
Familien ist erkrankt und wir haben alle noch einen Job! 
Aber gerade deshalb gehören wir zu denjenigen, die an die 
anderen denken, denen es vielleicht nicht so gut geht! Wir 
halten zusammen!
Und daher möchte ich Sie heute umso herzlicher einladen, 
die weiterhin stattfindenden Kurse und Veranstaltungen zu 
besuchen mit der Versicherung, dass wir stets bemüht sind, 
alle bestehenden Auflagen von gesetzlicher Seite her zu er-
füllen und Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind nach 
wie vor – und besonders jetzt – gerne für Sie da!

Ihre Sabine Hauser-Wenko
Sofa, Feldkirchnerstraße 96, 8055 Seiersberg-Pirka,  

Tel.: 0316/25 55 05; www.sofa-home.at

Hurra wir leben noch!

Stellenausschreibung
Kindergarten- und SchulassistentInnen 

für die Region um Seiersberg-Pirka, 
ab sofort, Anstellungsausmaß: 16 WS – 35 WS 

Tätigkeitsprofil:
• Hilfestellung bei der Bewältigung des Kindergarten- 

bzw. Schulalltags 
• Unterstützung bei der Integration im Klassenverband 

bzw. in der Kindergartengruppe 
• Förderung der Entwicklung des Kindes/Jugendlichen
• Zusammenarbeit mit  Eltern und PädagogInnen
Anforderungsprofil:
• Soziales Engagement 
• Fachspezifische Praxiserfahrung erwünscht (nicht obli-

gatorisch)
• Teamfähigkeit, Kreativität, Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit
• Eigeninitiative und Selbständigkeit
• Genauigkeit und organisatorische Fähigkeiten 
• Mobilität
Wir bieten:
• Entlohnung nach SWÖ-KV 5 min. brutto € 2.078,80 bei 

100 % Beschäftigung (zuzüglich Anrechnung der Vor-
dienstzeiten)

• Teamsitzungen
• Supervision und Weiterbildung
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
• Entfaltungsmöglichkeit

Sie möchten Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürf-
nissen individuell unterstützen? Wir suchen Verstärkung für 
unser Team und freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
Foto richten Sie per E-Mail an die Geschäftsführung unter sa-
bine.wenko@seiersberg-pirka.gv.at

Manchmal gibt es 
Dinge zu bespre-
chen, da spricht es 

sich einfacher mit Frauen, 
manchmal gibt es Dinge zu 
tun, da macht es unter Mäd-
chen einfach mehr Spaß 
und manchmal tut es gut 
unter sich zu sein. 
Das Angebot im Rahmen 
der Girls Days besteht aus ei-
nem abwechslungsreichen 
Programm, einer Mischung 
aus kreativen, gesundheits-
fördernden Angeboten, 
Ausflügen, Gesprächen zu 
mädchen- bzw. frauenspe-
zifischen und gesellschafts-

JUGENDZENTRUM

Girls Days im Jugendzen- 
trum Szene

SATYA A. GABERNIG

Hatha - Yoga mit Abstand

STÖPSELTREFF

Die 4 Elemente im  
Stöpseltreff

JUGENDZENTRUM

Wenns mal schwierig wird…
Unterstützungsangebote für 
Jugendliche

politischen Themen, Feiern 
und Themennachmittagen. 
Der nächste Girls Day in 
der Szene steht ganz un-
ter dem Motto „Kreativität“, 
denn es steht ein Upcycling- 
Nähworkshop auf dem Pro-
gramm. Also hol deine alte 
Kleidung aus dem Schrank 
und pimp sie mit unserer 
Hilfe zu einem ganz neuen 
Stück! Termine und nähere 
Infos findest du auf unserer 
Facebook-Seite unter „Sepili 
Szene“ oder auf Instagram 
unter https://www.ins-
tagram.com/juz_sepili/

Wir freuen uns sehr, 
dass  nun wieder 
der Stöpseltreff 

stattfindet! Heuer widmen 
wir uns im Rahmen un-
serer Eltern-Kind-Gruppe 
dem Schwerpunkt „Die 4 
Elemente“! Gemeinsam 
erkunden wir mit allen Sin-
nen die Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde und 
lernen die Eigenheiten je-
des Elementes kennen. 

Sofern es das Wetter zu-
lässt, findet unser Stöp-
seltreff im schönen Garten 
der Villa Kunterbunt statt. 
Natürlich stehen uns bei 

Schlechtwetter auch die 
Räumlichkeiten der Villa 
Kunterbunt unter Berück-
sichtigung der aktuellen 
Corona-Maßnahmen zur 
Verfügung. 
Wir freuen uns auf eine 
bunte und lustige Zeit mit 
den Kindern und bieten 
dabei die Möglichkeit zum 
Austausch für Eltern und 
Großeltern. 
Wir freuen uns auf euren 
Besuch jeweils mittwochs 
(an Schultagen) von 9 - 11 
Uhr! Nähere Infos unter 
0316/25 55 05 oder auf 
www.sofa-home.at!

Die Zeit des Erwachsen- 
werdens ist nicht im-
mer einfach. Manch-

mal gibt es Streit mit Freun-
den oder mit den Eltern, 
manchmal fällt das Lernen 
schwer oder man ist mit 
der Wahl des Lehrberufs 
oder der weiterführenden 
Schule überfordert.
Um Jugendliche bestmög-
lich in Krisenzeiten und 
beim Erwachsenwerden 
zu unterstützen, wurde vor 
einiger Zeit die Jugendbe-
ratung ins Leben gerufen. 
Egal ob Hilfestellung beim 
Finden einer Lehrstelle, 
Stress in der Schule, Lie-
beskummer usw. - unser 
Team der Jugendberatung 
ist gerne für dich da! Die 

Jugendberatung findet je-
den 1. Freitag im Monat im 
Rahmen der Öffnungszei-
ten des Jugendzentrums 
Seiersberg statt. Bei Bedarf 
stehen wir auch außerhalb 
dieser Zeiten zur Verfü-
gung – einfach einen Ter-
min unter 0664/885 24 998  
bei Ulli vereinbaren!

Für Fragen rund ums 
Lernen steht euch das 
Lerncafé zur Verfügung 
und ist 14-tägig für euch 
da! Meldet euch unter 
0316/25 55 05 oder unter 
0664/8570533 und reser-
viert euch einen Platz in 
unserem Lerncafé. Wir freu-
en uns auf euch!
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Yoga, Zeit zum Ausatmen, ein wunderbarer Weg, um 
achtsam und sanft mit uns in Berührung zu kommen. 
Atemtechniken, Asanas, Dehnungen, äth. Öle und 

Klangschalen bereichern unser inneres. 
1. Kurs: Ab 27. Okt. dienstags von 18:15 bis 19:30. 
2. Kurs: Ab 23. Okt. freitags von 17:00 bis 18:15. 

Ort: Vereinshaus Seiersberg (hinter dem Tauchturm) Prem-
stätterstraße 5
Kosten: 49,00 für 5 Einheiten Anmeldung: 0650 9217979
Einstieg immer möglich. Der Raum wird wie immer mit äthe-
rischen Ölen desinfiziert.
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SERVICE ZU ALLERHEILIGEN

Kostenlose Busverbindung  
zu Allerheiligen

GABRIELA IMMERL LÄDT ZUM

Hundespaziergang 2020

IM TAUCHTURM SEIERSBERG

AquaFitness – Was steckt 
dahinter?

GEWERBLICHE MASSEURIN & HEILMASSEURIN

Mobile Massage

INFOABEND AM 2. NOVEMBER

Neues von mySLIMbox

Für alle BürgerInnen, die 
Gräber auf den Fried-
höfen Straßgang, Feld-

kirchen bei Graz und am 
Zentralfriedhof besuchen 
wollen, dazu aber keine 
Fahrgelegenheit haben, 
wird am Allerheiligentag, 
dem 1. November, ein kos-
tenloser Bustransfer ange-
boten. Alle Abfahrtstermine 

Abfahrtstermine zum 
Friedhof Straßgang

Windorf
Dorfstraße (Feuerwehr) 
13.10 Uhr

Pirka
Gemeindeamt  13.20 Uhr
Hagenbuchstraße/
Mantschastraße 13:30 Uhr

Gedersberg
Rebhuhnweg /
Jägerweg  13.33 Uhr

Eisbahn  13.36 Uhr

Viktor Geramb Straße/
Mantschastraße 13.38 Uhr

Seiersberg
Lilienapotheke 13.40 Uhr

Robert Koch-Str. 13.43 Uhr

Ankunft
Straßgang  13.50 Uhr

Abfahrtstermine zum
Friedhof Feldkirchen

Seiersberg
Gemeindeamt  14.00 Uhr

Neuseiersberg/Neupirka
Fa.Rinner  14.02 Uhr
Mitterstraße/
Schindlerstraße 14.08 Uhr
Wiesenweg  14.10 Uhr

Ankunft
Feldkirchen 14.15 Uhr

Rückfahrten von den
Friedhöfen
Straßgang 15.45 Uhr
Zentralfriedhof 16.30 Uhr
Feldkirchen 16.40 Uhr

Abfahrtstermine
Zentralfriedhof

Seiersberg
Endstat. Linie 78 14.30 Uhr

Neuseiersberg
Fa. Rinner  14.35 Uhr
Blumengasse  14.40 Uhr

Ankunft
Zentralfriedhof  14.50 Uhr

Informationen
& Kontakt:

Telefon: 0316/28 21 11
gde@seiersberg-pirka.gv.at

Die Gemeinde organisiert auch in diesem Jahr einen ei-
genen Bus, der Angehörige zu den Gräbern ihrer Verstor-
benen und wieder zurück bringt

entnehmen Sie bitte der 
unten angeführten Liste. 
Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte während der Amtszei-
ten an das Team des Bür-
gerservices der Gemeinde 
Seiersberg-Pirka. Telefon:

0316 28 21 11, Mail: gde@
seiersberg-pirka.gv.at

Mo.-Do.
14:00-18:00

Fr.-So.
10:00-19:00
Feiertag & Ferien

Änderungen vorbehalten

Das Bild der Aquafitness 
hat sich im Laufe der 
Jahre stark gewandelt 

und präsentiert sich heute 
als beliebtes sportives Frei-
zeitvergnügen für Jung und 
Alt. 

AquaFitness ist ein ganzheit-
liches Training, da es zum 
einen den gesamten Bewe-
gungsapparat fordert und 
zum anderen das Herz-Kreis-
laufsystem stärkt. Durch ge-
zieltes und effizientes Trai-
ning wird die Koordination 
geschult, die Muskulatur 
gekräftigt, Kondition ge-
tankt und die Entspannung 
gefördert.

Der große Vorteil der Bewe-
gung im Wasser gegenüber 
anderen Sportarten ist, dass 
aufgrund des Auftriebes 
Gelenke und Muskeln bei 
den Übungen kaum belas-
tet werden und sich daher 
Gelenks- und Rückenbe-
schwerden lindern und im 
Vorfeld sogar verhindern 
lassen.

Dies hat vor allem für Men-
schen mit Übergewicht po-
sitive Auswirkungen, da das 
Körpergewicht vom kühlen 
Nass getragen wird und 

man so die muskulären Hal-
tesysteme um Gelenke und 
Wirbelsäule schonend stabi-
lisieren kann.

Aquafitness birgt einen ho-
hen Spaßfaktor. Schwung-
volle Musik und speziell 
ausgebildete AquaTrainer/
Innen vermitteln mit wech-
selnden Programmen Spaß 
und Freude an der intensi-
ven Bewegung im Wasser. 

Es spielt auch keine Rolle 
wie fit oder sportlich der 
einzelne Teilnehmer ist, da 
jeder ganz nach seinem 
Trainingslevel entscheiden 
kann, in welchem Tempo 
und mit welcher Intensität 
die Übungen gegen den 
Wasserwiderstand durchge-
führt werden.

Das vielfältige Kursangebot 
im Hallenbad des IndoorDi-
vecenters Seiersberg bietet 
für jedes Alter ein passendes 
Programm und ein Einstieg 
in laufende Kurse ist jeder-
zeit möglich. 

Infos:  w w w . i n d o o r - 
divecenter.at
Anmeldung: Astrid Kozmuth
Telefon: 0316/241515/21
office@indoor-divecenter.at

Gemeinderätin Gab-
riela Immerl lädt 
Hundebesitzer und 

Wanderfreunde zu einem 
gemeinsamen Hunde- 
spaziergang durch das Ge-
meindegebiet ein. Gestar-
tet wird am 24. Oktober 
2020 um 14:00 Uhr von 
der neu errichteten Hun-
dewiese Mühlweg (Nähe 
Sportplatz Pirka und Fahr-
technikzentrum sowie 
Gasthaus Zoißl). Das Ziel 
der Wanderung stellt die 
Hundewiese Seiersberg 
(nähe Bildungszentrum 
und ESV-Alte-Maut-Halle).
Für die Vierbeiner gibt es 
eine schmackhafte Beloh-
nung und natürlich wird 

auch für das leibliche Wohl 
der stolzen Besitzer bes-
tens gesorgt. Als Erinne-
rung erhalten Sie mit Ihren 
Lieblingen ein Gratisfoto. 
Die Organisatoren freuen 
sich auf viele Zwei- und 
Vierbeiner und hoffen auf 
schönes Wetter. Bei Regen 
findet die Veranstaltung 
nämlich nicht statt.

Abhängig  der geltenden  
Corona-Maßnahmen

Dunja Lamprecht ist 
Dipl. Kinesiologin, 
Heil- und gewerbliche 

Masseurin und bietet neben 
klassischen Massagen im 
Rahmen ihres mobilen Mas-
sageangebotes auch  Reflex-
zonen-, Segments-, sowie 
Bindegewebs- und Aku-
punkturanwendungen an. 
Lymphdrainagen und Heil-
massagen wie z.B.  subkuta-
ne Reflextherapien nach H. 

Häfelin, Manipulativmassa-
gen nach Dr. J.C. Terrier oder 
myofasciale Behandlungen 
und Triggerpunkttherapien 
werden ebenfalls von der 
symphatischen Jungunter-
nehmerin angeboten.
Kontakt & Information
Tel.: 0660/3162116
E-Mail:  praxis@massagemit-
achtsamkeit.at , Web:   www. 
massagemitachtsamkeit.at

Wer es satt hat, über-
flüssige Pfunde 
mit sich herum 

zu schleppen, ist bei myS-
LIMbox in der Haushamer-
straße 1 goldrichtig. Denn 
die dynamische Unterneh-
merin berät und begleitet 
ihre Klienten auf dem Weg 
zur Wunschfigur.  Sie wol-
len mehr erfahren? Ger-

ne, beim Infoabend am 2. 
November um 18:00 Uhr 
direkt im Studio können 
Sie sich unverbindlich infor-
mieren und von der Aktion 
"Probemonat 180,-" profi-
tieren. Anmeldung unter  
office@myslimbox oder  
telefonisch: 0680 318 9405 
erforderlich. Das Team freut 
sich auf Ihren Besuch.
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Noch allzu gut können 
wir uns an die herrli-
chen Sommerabende, 

Gartenarbeiten, Grillfeiern 
und dergleichen erinnern.

Dabei blicken manche nicht 
ganz ungetrübt auf die ver-
gangenen Monate zurück, 
denn Beschwerden über 
Lärmbelästigungen aus 
Nachbars Garten  steigen 
in den Sommermonaten 
ebenso rasant wie die Tem-
peraturen.

Das muss nicht sein, denn es 
gibt seitens der Gemeinde 
schon seit Jahrzehnten klare 
Richtlinien zu Hundegebell, 
Poolpumpen, Lärm- und 
staubbelästigenden Haus-
arbeiten und der Inbetrieb-
nahme von Kraftfahrzeugen 
und Motorfahrrädern.

Angepasst wurde in der 
derzeit gültigen Fassung 
die Regelung für land- und 
forstwirtschaftliche Tätigkei-
ten sowie Arbeiten von ge-
werblichen Gärtnereien, die 
ihre Mitarbeiter nicht über 
die Mittagsstunden heim-
schicken und die Arbeit 
einstellen können. Ansons-
ten haben Motorsäge, Ra-
senmäher und Co. mittags 
sowie Sonn- und Feiertags 
Pause. Nachfolgend fassen 
wir für Sie die Lärmschutz-
verordnung der Gemeinde 
für die Bereiche „lärmbe-
lästigende Gartenarbeiten, 
lärm- und staubbelästigen-
de Hausarbeiten und die In-
betriebnahme von Kraftfahr-
zeugen zusammen. 

KLARE RICHTLINIEN FÜR EINE GUTE NACHBARSCHAFT

Lärmschutzverordnung in Seiersberg-Pirka
Hundegebell oder Hahn-
krähen sind im Steiermär-
kischen Landes-Sicher-
heits-Gesetz geregelt. 

Lärm- und staubbelästi-
gende Hausarbeiten

Lärm- und staubbelästigen-
de Hausarbeiten sind alle 
anfallenden, mit unzumut-
barer Geräusch- oder Staub- 
entwicklung verbundenen 
Arbeiten, insbesondere das 
Ausklopfen und sonstiges 
Entstauben von Teppichen, 
Polstermöbeln, Matratzen 
und Decken, die Benützung 
von Staubsaugern, Klopf-
saugern, Bodenbürsten u. 
dgl., das Hämmern, Sägen, 
Schleifen und Bohren sowie 
das Zerkleinern von Brenn-
materialien oder Ähnlichem.

Besonders staubintensi-
ve Hausarbeiten, wie das 
Entstauben von Boden-
reinigungsgeräten (Tep-
pichrollern, Besen, Mops), 
Bodenteppichen, Fußab-
streifern, Hundematten u. 
dgl., dürfen in Mehrpartei-
enhäusern jedoch in keinem 
Fall von Balkonen, Loggien 
und Fenstern aus, erfolgen.

Lärm- und staubbelästigen-
de Hausarbeiten dürfen nur 
von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 08.00 bis 12.00 
Uhr und von 14.00 bis 19.00 
Uhr, an Samstagen von 08.00 
bis 12.00 Uhr und von 14.00 
bis 18.00 Uhr, ausgeführt 
werden. Die Vornahme sol-
cher Arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen ist verboten. Von 
dieser Regelung ausgenom-

men sind unerlässliche Re-
paraturarbeiten zur unver-
züglichen Behebung nicht 
vorhersehbarer Gebrechen 
an Versorgungs- und Entsor-
gungsleitungen, Arbeiten 
gewerblicher Betriebe im 
Rahmen ihrer gewerblichen 
Berechtigung sowie solche 
der kommunalen Betriebe 
im Rahmen der Betreuung 
der öffentlichen Anlagen.

Lärmbelästigende Gar-
tenarbeiten

Lärmbelästigende Garten-
arbeiten sind alle im Garten 
anfallenden, mit größerer 
Geräuschentwicklung ver-
bundenen Arbeiten, insbe-
sondere die Inbetriebnahme 
von Rasenmähern, Hecken-
scheren, Baumsägen, Häcks-
lern oder Ähnlichem.

Lärmbelästigende Gartenar-
beiten dürfen nur von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit 
von 08.00 bis 12.00 und von 

14.00 bis 19.00 Uhr, an Sams-
tagen von 08.00 bis 12.00 
Uhr und von 14.00 bis 18.00 
Uhr ausgeführt werden. Die 
Vornahme solcher Arbeiten 
an Sonn- und Feiertagen ist 
verboten. Land- und forst-
wirtschaftliche Tätigkeiten 
sowie Arbeiten der gewerb-
lichen Gärtnereien sind von 
dieser Regelung ausgenom-
men.

Die Bestimmung des Abs. 2 
erster Satz, gilt nicht für öf-
fentliche Grünanlagen.

Inbetriebnahme von 
Kraftfahrzeugen und Mo-
torfahrrädern

Die Inbetriebnahme von 
nicht auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen abgestellten 
Kraftfahrzeugen und Motor-
fahrrädern (außer zum so-
fortigen Wegfahren) sowie 
das Laufenlassen der Moto-
ren solcher Fahrzeuge am 
Stand außerhalb behördlich 

bewilligter Betriebsanlagen 
für die Reparatur derartiger 
Fahrzeuge ist verboten.

Strafbestimmungen

Die Nichtbefolgung dieser 
Verordnung stellt eine Ver-
waltungsübertretung dar 
und ist gemäß § 101c Abs. 
1 Steiermärkische Gemein-
deordnung 1967 (GemO), 
LGBl. Nr. 115, zuletzt i.d.F. 
LGBl. Nr. 87/2013, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu € 
1.500,-- zu bestrafen.

Bundes- und landesge-
setzliche Bestimmungen

Die Gemeinde darf mittels 
Verordnung nur Tatbestän-
de regeln, die nicht schon 
in einem Bundes- oder Lan-
desgesetz geregelt sind. Da-
her umfasst die Lärmschutz-
verordnung nur die oben 
angeführten Bereiche.

Am 23. August 2020 
veranstaltete der Bo-
g e n s c h ü t ze n c l u b 

Union Graz-Seiersberg auf 
seiner Anlage in Neusei-
ersberg bereits zum 42. Male 
sein Internationales Gold-
pfeilturnier, wieder als Dop-
pelte Olympische Runde. 
Insgesamt waren 94 Schüt-
zen (Jugendliche, Damen 
und Herren) aus Österreich, 
Slowenien (mit 12 Jugend-
lichen des Nationalteams) 
und Deutschland zu die-
sem Turnier angereist. Von 
den 21 gewerteten Klassen 
war jene der Recurve Her-
ren mit 19 Teilnehmern die 
am stärksten besetzte, 5 
Schützen waren in der Klas-
se Compound Herren und 
6 bei den Blankbogen Se-
nioren I angetreten. Dabei 
waren die Damen mit ins-
gesamt 30 Schützinnen gut 
vertreten. Es traten diesmal 
auch 24 Jugendliche an. Die 
Schiedsrichter Stephan Mli-
naric und Denis Gill leiteten 
in souveräner Art das Turnier, 
das in angenehmer Atmo-
sphäre und bei regenfreiem 
Wetter ablief.

Den "Goldpfeilpokal" für das 
beste Einzelergebnis der WA 
Recurve Schützen gewann 
Den Habjan (LK Kamnik, 
SLO) mit 1340 Ringen. Für 
das beste Compound-Re-
sultat und für das beste 
Blankbogenresultat wurden 
ebenfalls Pokale an Stas 

Modic (Compound - 1404 
Ringe, Archery Club Sencur, 
SLO) und Wolfgang Wippel 

(BB Senioren I – 1229 Ringe, 
BC Union Graz-Seiersberg) 
vergeben.

42. Internationales
Goldpfeilturnier in  
Seiersberg-Pirka



1230 stand „Sirisperich“ 
erstmals in einer päpst-
lichen Besitzurkunde, 

unser Dorf hatte also schon 
im tiefsten Mittelalter einen 
Namen. Was der Beweis 
dafür ist, dass es die An-
siedlung schon viel früher 
gegeben haben muss. 2030 
ist also ein zünftiges Fest 
zum 800-jährigen Jubiläum 
der Namensgebung fällig. 
Wir wollen aber jetzt schon 
beleuchten, wie stürmisch 
die Zeiten waren, in denen 
die meisten der steirischen 
Städte, Märkte und Dörfer 
zu ihren Namen kamen. 
Damals stritten sich Ungarn 
und Böhmen heftig um un-
ser Land. 

Die Entstehung der Steier-
mark als einheitliche Regi-
on am südöstlichen Alpen-
rand war vor nunmehr etwa 
1000 Jahren von heftigen 
Geburtswehen begleitet: Es 
gab kaum gesicherte Sied-
lungen oder Wege durch 
das Land, es herrschte das 
Faustrecht. Was bedeute-
te, dass sich der Stärkere 
raubte, was er begehrte. 
Dass dies in erster Linie 
jene waren, die Waffen, 
also Schwerter, Lanzen und 
Rüstungen, hatten, war klar. 
Sie profilierten sich zu An-
führern und Machthabern, 
bauten feste Burgen. Ihre 
Familien entwickelten sich 
zu adeligen Geschlechtern.

Fünf Grafschaften als 
erste Struktur

Erste Spuren der Erschlie-

Als unser Seiersberg als „Sirisperich“ im 13. Jahrhundert erstmals in einer Urkunde erwähnt 
wurde, kämpften Ungarn und Böhmen um die Steiermark:

Namensgebung in 
turbulenten Zeiten

ßung des Landes sind der 
Christianisierung zu ver-
danken. 712 nach Christus 
wurde in kirchlichen Unter-
lagen die Kirche St. Oswald 
bei Eisenerz erwähnt, im 
Land dürfte es auch viele 
andere sakrale Bauten in 
bescheidenem Ausmaß ge-
geben haben. Die politische 
Strukturierung erfolgte et-
was später. Doch war 828 
das Land unter Einfluss der 
deutschen und bayrischen 
Herrscher bereits in einige 
Grafschaften aufgeteilt, so 
das Ennstal, das Mürztal, 
Leoben, Judenburg und 
eine „Dudleben“ genannte 
Gegend im Raum des heu-
tigen Gnas in der Oststeier-
mark. Die übrigen Teile des 
Landes waren damals von 
ziemlich undurchdringli-
chen Wäldern bedeckt oder 
überhaupt unbewohnt. Für 
das Jahr 860 verzeichnet 
die Landeschronik den ers-
ten deutschen Ortsnamen: 
das heutige Nestelbach bei 
Graz wurde in einer Urkun-
de als „Nezilinpah“ ange-
führt. 927 war Rottenmann 
dran, 955 war der Bau eines 
Kastells auf dem Gebiet des 
heutigen Graz vermerkt. 
Graz selbst schien erst 
1128 auf: als kleiner „Gas-
senmarkt“ zwischen dem 
Schloßberg, auf dem ab 
1125 eine romanische Burg 
gebaut wurde, und der Mur. 
In diesen Jahrzehnten des 
Aufbaues einer Struktur im 
Land wurden auch Klöster 
gegründet, von denen ei-
nige noch heute bestehen. 

Etwa Rein, Admont, Seckau, 
St. Lambrecht oder Vorau. 

Unsere Bauern lieferten 
Wein

1230 tauchte wie schon 
erwähnt unser Seiersberg 
in einer Besitzliste des Frau-
enstiftes Göss auf. In dem 
Stift waren damals adeli-
ge Damen untergebracht, 
durch Schenkungen der 
Verwandten waren sie 
reich und unabhängig ge-
worden. Die Seiersberger 
Bauern mussten eifrig für 
die Gösser Nonnen arbei-
ten und durften vor allem 
Wein produzieren und in 
die Obersteiermark liefern, 
den die Damen dann ihren 
hochgeborenen Gästen 
servierten.  Als Zentrum der 
Bierbrauerei wurde Göss 
erst viel später bekannt. 

Ziemlich zeitgleich mit Sei-
ersberg tauchten viele wei-
tere steirische Orte nament-
lich in Schriften auf. Damit 
ist ihre Existenz bewiesen, 
doch bedeutet dies auch, 
dass es die Ansiedlungen 
schon viel früher gegeben 
haben muss. Sonst hätten 
sie den Weg in die Urkun-
den nicht gefunden.

Beschäftigt man sich mit 
den Geschehnissen in die-
sen damaligen Zeiten, dann 
kann man nur sagen: Sie 
waren turbulent, spannend 
und echt mittelalterlich, sie 
würden sicher genügend 
Stoff hergeben für packen-
de historische TV-Serien.

Babenberger mit sehr 
rauen Sitten
Mitte des 13. Jahrhunderts 
herrschten in der Steier-
mark die Babenberger, sie 
sicherten sich per Vertrag, 
der als „Georgenberger 
Handfeste“ in die steirische 
Geschichte eingegangen 
ist, das Land. Die Traungau-
er, die vorher das Sagen hat-
ten, waren ausgestorben. 
Erster Babenberger-Herzog 
der Steiermark und Öster-
reichs (heute Niederöster-
reich) war Leopold V., der 
vor allem dadurch europa-
weit bekannt wurde, weil er 
nach einem Streit mit dem 
englischen König Richard 
Löwenherz bei einem 
Kreuzzug diesen bei seiner 
Rückreise gefangen neh-
men und erst nach hohen 
Lösegeldzahlungen wieder 
frei ließ. Sein Enkel Friedrich 
II. geriet nach dem Opa. Er 
legte sich mit jedem an, 
mit dem Kaiser, dem Adel, 
mit Ungarn, mit den Böh-
men. Kein Wunder, dass er 
als „Friedrich der Streitbare“ 
in den Geschichtsbüchern 
weiterlebte. 1246 hatte er 
einen Konflikt mit Ungarn-
könig Bela IV., Mitte Juni 
kam es an der Leitha zur 
Schlacht. Friedrich II. und 
seine Kämpfer siegten zwar. 
Doch bei der Verfolgung 
der fliehenden Ungarn wird 
das Pferd des Herzogs ge-
troffen, Friedrich II. fliegt aus 
dem Sattel. Sofort wird er 
von Feinden umringt und 
erschlagen.Der Herzog hat-
te keine Kinder und somit 

keinen Erben, sodass der 
deutsche Kaiser (damals 
auch ein Friedrich II.) die 
beiden Herzogtümer Steier-
mark und Österreich wieder 
einzog. Die Regentschaft 
der Babenberger über die 
Steiermark war damit been-
det. Um die Lehen stritten 
sich Böhmen und Ungarn. 
Im Frieden von Ofen bei 
Budapest wurde 1254 das 
Babenberger-Erbe geteilt: 
Böhmenkönig Ottokar Pr-
zemysl bekam das Land 
nördlich des Semmering, 
Ungarnkönig Bela IV. wurde 
Herr der Steiermark. Was für 
die Grüne Mark Ärger be-
deutete.

Ungarn wurden wieder 
vertrieben

Banus Stephan, Herzog 
von Agram, wurde Lan-
deshauptmann, Städte 
und Burgen erhielten un-
garische Besatzer, der Adel 
musste hohe Steuern zah-
len. Was sehr bald zum Auf-
stand führte: Adelsfamilien 
mit ihren Privatarmeen grif-
fen nicht nur die Ungarn an, 
sondern bekämpften sich 
auch untereinander. 1259 
wurde die Lage unerträg-
lich, worauf einige Adelige 
Ottokar die Herrschaft in der 
Steiermark antrugen. Der 
Böhmenkönig schlug ein. 
Erst wurden die Ungarn aus 
dem Land vertrieben, im 
Dezember dann das Heer 
Belas bei Kroissenbrunn 
an der Marchmündung in 
die Donau vernichtend ge-
schlagen. Großen Anteil an 

dem Sieg hatten steirische 
Einheiten unter Marschall 
Ulrich von Wildon, der mit 
dem neuen Landesbanner, 
einem silbernen Panther auf 
grünen Feld, in die Schlacht 
gezogen war.

Damit war nun Ottokar Chef 
im steirischen Haus, 1262 
wurde er vom deutschen 
Kaiser mit der Steiermark 
und Österreich belehnt, 
die Sache war damit offizi-
ell abgesegnet. Doch die 
Ruhe währte nur kurz. Ot-
tokar presste Land und Leu-
te aus wie Friedrich II. und 
Bela IV. zuvor, 1268 kam es 
zur ersten Rebellion. Doch 
Ottokar machte kurzen Pro-
zess. Er ließ die Rädelsführer, 
darunter den Grafen von 
Pfannberg und die Herren 
von Stubenberg, Wildon, 
Liechtenstein und Pettau in 
böhmischen Festungen in-
haftieren. Ihre stärksten Bur-
gen wurden zerstört oder 
besetzt. Zwischendurch 
machten die Ungarn wie-
der einen Rache-Raubzug 
in Ottokars Reich, bei dem 
laut historischen Überliefe-
rungen 20.000 Menschen in 
die Sklaverei entführt wur-
den. Wie üblich bezahlte 
das einfache Volk die Zeche 
im Spiel der Mächtigen.

„Reiner Schwur“ gegen 
Ottokar

Ab 1273 gab es einen neu-
en deutschen König, ge-
wählt wurde Graf Rudolf I. 
von Habsburg. Ottokar, der 
sich selbst Hoffnungen ge-
macht hatte, verweigerte 

die Anerkennung der Wahl. 
Worauf Rudolf verlangte, 
dass Ottokar die ihm zuge-
sprochenen Länder Öster-
reich, Steiermark, Kärnten 
und Krain wieder zurückge-
ben müsste. Der Böhmen-
könig sträubte sich, worauf 
gegen ihn die Reichsacht 
ausgesprochen und der 
Reichskrieg angedroht 
wurde. Was natürlich für 
seine Feinde in der Steier-
mark Oberwasser war. Am 
19. September 1276 ver-
sammelten sich die Häup-
ter des steirischen Adels im 
Stift Rein zum sogenannten 
„Reiner Schwur“: Ottokar 
wurde verdammt, Rudolf I. 
als Landesherr anerkannt. 
Damit begann die Herr-
schaft der Habsburger in 
der Steiermark, die bis 1918 
andauerte. 

Im November 1276 gab Ot-
tokar nach, er verzichtete 
auf die Alpenländer, wurde 
dafür von Rudolf I. mit Böh-
men und Mähren belehnt. 
Aber zwei Jahre später 
wollte er es noch einmal 
wissen: Ende Juni 1278 mo-
bilisierte er sein Heer, zog 

gegen Rudolf I. in den Krieg. 
Am 26. August kam es bei 
Dürnkrut nordöstlich von 
Wien zur Schlacht, Ottokars 
Heer wurde vernichtend 
geschlagen. Der Böhmen-
könig selbst fiel im Kampf, 
erschlagen höchstwahr-
scheinlich von den steiri-
schen Rittern Seifried von 
Mahrenberg und Berthold 
von Emmerberg. Diese hat-
ten mit Ottokar noch eine 
Rechnung offen. Denn nach 
dem Aufstand 1268 hatte er 
ihre Familie besonders hart 
bestraft.

So sieht man, dass die Zei-
ten, in denen viele unserer 
Städte und Dörfer durch 
Nennungen in Urkunden 
und Dokumenten ihre Exis-
tenz bestätigt bekamen, 
ziemlich wild und hart wa-
ren. Und sie haben sich bis 
zum Ausklang des Mittelal-
ters Ende des 15. Jahrhun-
derts keineswegs beruhigt. 
Wie gut oder schlecht die 
Habsburger mit der Steier-
mark verfahren sind, werden 
wir in einer der nächsten 
Ausgabe des Gemeindeku-
riers behandeln. 

Herzog Leopold V. liebte Ritterspiele: Bei einem Turnier zu Weihnachten 1194 
stürzte er von Pferd und starb wenige Tage später.
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Bürgerservice & Standesamt 0316 / 28 21 11
Im Gemeindeamt Seiersberg-Pirka,  
Feldkirchner Straße 21

Mo, Mi und Do  von 07:00 - 15:00 Uhr
Di von 07:00 - 18:00 Uhr
Fr von 07:00 - 11:00 Uhr

ASZ 0316 / 28 21 11 55
Am Wirtschaftshof, Feldkirchner Straße 96

dienstags von 7:15 - 18:00 Uhr
donnerstags von 7:15 - 12:00 Uhr
jeden ersten Sa im Monat von 7:15 - 12:00 Uhr

Notarielle Rechtsberatung Sprengel Seiersberg

durch Notar Dr. Pisk und Dr. Wenger im  
Einsatzgebäude Seiersberg-Pirka

jeden Dienstag  von 14:00 - 18:00 Uhr
jeden Donnerstag  von 16:00 - 18:00 Uhr

ansonsten nach Vereinbarung unter 0316 / 81 00 44

Anwaltliche Beratung 0316 / 22 59 55
durch KAPP & Partner 
im Büro Tourismusverband
Details auf Anfrage 

Notarielle Rechtsberatung Sprengel Pirka

durch Notar Mag. Robert Esposito 
Hauptstr. 147, 8141 Premstätten

Montag - Donnerstag von 09:00 - 17:00 Uhr
Freitag von 09:00 - 16:00 Uhr

ansonsten nach Vereinbarung unter 03136 / 55 6 53

Bauberatung 0316 / 28 21 11 41
Im ersten Stock des Gemeindeamtes Seiersberg-Pirka 
Feldkirchner Straße 21, 8054 Seiersberg-Pirka
Dienstag, 10.11.2020 von 15:00 -18:00 Uhr

Bücherei 28 15 44 83
Volksschule Seiersberg
jeden Di, Do von 12:00 - 18:00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Jeden Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr und anson-
sten nach telefonischer Vereinbarung mit Frau Klaus 
unter der Nummer 0316/28 21 11-31.

Termine / Öffnungszeiten

Gesundheitsberatung 1450
Ärztenotdienst (Seiersberg-Pirka, Feldkirchen b. Graz) 0316 / 141
Apothekenruf 14 55
Rettung - Notruf 144
Rettung - Krankentransporte 14 8 44
Polizei (Inspektion Seiersberg-Pirka) 059133 / 6 130
Feuerwehr (Florian Graz-Umgebung) 03133 / 122
Steirische Gas-Wärme (Bereitschaft) 0664 / 61 61 265
Ordnungswache 0664/ 85 70 132
Bereitschaftsdienst (Wasserwerk Seiersberg-Pirka) 0664 / 83 08 400
Ganztagsschule VS Seiersberg (Hr. Sticker) 0664 / 83 08 404
Ganztagsschule VS Pirka (Fr. Prattes) 0664 / 83 08 431 
Beratungszentrum SOFA 0316 / 25 55 05
Senioren Tageszentrum 0316 / 28 65 29

Notrufnummern

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Gemeinde Seiersberg-Pirka; Redaktion u. verant-
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(3), Gemeinde Seiersberg-Pirka (8), Druck: Druckerei Moser, Zustellung: Gemeindebedienstete

Trauungstermine in Seiersberg-Pirka

Informationen dazu erhalten Sie im Bürgerservice der Gemeinde Sei-
ersberg-Pirka unter 0316 28 21 11 und auf der Gemeindehomepage 
www.gemeindekurier.at

Steuerberatung 0316 / 28 21 11
Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater Ing. Mag. Wallner, 
Petersbergenstr. 7, 8042 Graz,  
Tel.: 47 35 00, FIDAS Graz Steuerberatung 
jeden ersten Di im Monat von 16:00 - 18:00 Uhr
im Erdgeschoß des Gemeindeamtes Seiersberg-Pirka

Steuerberatung          0316 / 28 25 20
Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater,  
Mag. Walter Gusel
Feldkirchner Straße 13, 8054 Seiersberg-Pirka
Mo – Do 8:00 – 16:00 Uhr, Fr 9:00 – 13:00 Uhr 

Die Gesundheitsnummer ist 
unter 1450 erreichbar

    Sie haben plötzlich ein gesundheitliches Problem, das Sie be-
unruhigt.

   Rufen Sie die Nummer 1450 ohne Vorwahl über das Handy 
oder Festnetz.

    Eine besonders medizinisch geschulte diplomierte Kranken-
pflegeperson berät Sie gleich am Telefon und gibt Ihnen eine 
passende Empfehlung.

    

Nächste öffentliche Gemeinderatssitzungen:
• 20.10.2020 - 18:30 Uhr - KUSS Halle
• 24.11.2020 - 18:30 Uhr - KUSS Halle

Die Lilienapotheke bietet Räumlichkeiten für Büro- oder  
Ordinationsnutzung ab Frühjahr 2021 zur mieten an. 
Adresse: Kärntner Straße 539, 8054 Seiersberg-Pirka
Weitere Informationen unter 0650/6518760


